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Das Bayerische Fernsehen sendet in der Rundschau ein Interview mit 

RA Rudolf Stürzer  zur Rentabilität von Photovoltaik-Anlagen.  
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
PRESSE 
SPIEGEL

2024
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    vom 03.01.2024 - Ausgabe 1/2024  

 

  

   vom 04.09.2024 
 

 
von Moritz Stadler 

 

  

RA Rudolf Stürzer kritisiert im Interview mit der Rundschau des Bayerischen 
Fernsehens, dass die Höhe der vom Vermieter zu zahlenden CO2-Abgabe nicht vom 
energetischen Zustand des Gebäudes, sondern allein vom Verbrauch des Mieters bestimmt 
wird.  

Heizkosten: Vermieter müssen sich an CO2-Abgabe beteiligen 
 

   vom 02.07.2024  
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Das Bayerische Fernsehen sendet in der Abendschau ein Interview mit 

RA Rudolf Stürzer zur Frage, warum die Höhe der neuen ab 01.01.2025 

geltenden Grundsteuer immer noch nicht feststeht.  
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RA Georg Hopfensperger diskutiert in der Live-Sendung des Bayerischen 

Fernsehens „jetzt red i“ mit dem Bayerischen Bauminister Christian Bernreiter (CSU), 

Stadtbaurätin Prof. Elisabeth Merk und Studiogästen über wohnungspolitische 

Themen.  
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Pressewesen und Öffentlichkeitsarbeit

-	� Presse, Rundfunk und Fernsehen berichteten ausführlich über die Jahreshauptversamm-
lung am 23. April 2024, auf der Herr Prof. Dr. Bernd Raffelhüschen, Professor für Fi-
nanzwissenschaft zum Thema „Demographie, Wirtschaft und Immobilien: Wohin geht 
der Weg?“ referierte.

-	� Sämtliche Münchener Tageszeitungen berichteten über die erneute Auszeichnung des 
Vereins als bundesweit erfolgreichste Interessenvertretung der Haus- und Wohnungsei-
gentümer.

-	� Fachseminare des Vereins zu miet- und steuerrechtlichen Fragen sowie zum  
Gebäudeenergiegesetz, die auch von Nichtmitgliedern gebucht werden können, mussten 
wegen der großen Nachfrage von den Referenten des Vereins mehrmals wiederholt wer-
den. 

-	� Bei der turnusmäßig stattfindenden Arbeitsgruppe der Landeshauptstadt München sowie 
in der Gutachterkommission „Bauen und Sanieren in historischer Umgebung“ war der 
Verein durch RA Bernhard Stocker vertreten.

-	� In mehreren Münchner Tageszeitungen, in Stadtteilblättern sowie bei regionalen Rund-
funk- und Fernsehsendern wurden zahlreiche Spots, Inserate und Anzeigen geschaltet.

-	� Der Immobilienteil der Münchner Wochenanzeiger veröffentlichte unter der Rubrik „Die 
Expertenrunde“ regelmäßig Interviews mit Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälten des 
Vereins zu aktuellen Rechtsfragen.

-	� Die Wochenzeitung HALLO veröffentlichte regelmäßig Interviews mit Rechtsanwältinnen 
und Rechtsanwälten des Vereins zu aktuellen Themen.

-	� In zahlreichen öffentlichen Veranstaltungen u.a. Mietgerichtstag, Heim + Handwerk 
Messe München konnte der Verein die Interessen und Belange der Mitglieder nachhaltig 
zum Ausdruck bringen.

-	� Presse, Rundfunk und Fernsehen zeigten reges Interesse an der Meinung des Vereins 
zu den verschiedensten Themen. Dementsprechend nahmen Vorstand und Mitarbeiter 
in zahlreichen Interviews und Stellungnahmen die Gelegenheit wahr, der Öffentlichkeit 
die Auffassung des Vereins zu vermitteln.
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Im Einzelnen:

3.1.:	 Die Zeitschrift Frau im Trend veröffentlicht Fragen und Antworten von  
RA Rudolf Stürzer in der Leser*innen-Telefonaktion zum neuen Gebäudeen-
ergiegesetz. 

	 Wirtschaftsjurist Andreas Stürzer beantwortet im Interview mit den Münch-
ner Wochenanzeigern Fragen zum CO²-Aufteilungsgesetz. 

12.1.:	 Der Immostar veröffentlicht eine Presseinformation von HAUS + GRUND MÜN-
CHEN zu den wichtigsten Neuregelungen für Hauseigentümer im Jahr 2024.

	 In der tz-Serie „Bürgeranwalt“ erläutert RA Rudolf Stürzer unter welchen 
Voraussetzungen Vermieter Schadensersatzansprüche geltend machen kön-
nen, wenn der Mieter vor seinem Auszug vertraglich vereinbarte Schönheitsre-
paraturen nicht ausgeführt hat. 

	 Radio Arabella sendet ein Interview mit RA Rudolf Stürzer zur Haftung von 
Hauseigentümern für Schäden durch Dachlawinen. 

13.1.:	 Die Wochenzeitung HALLO veröffentlicht ein Interview mit RAin/StBin Agnes 
Fischl-Obermayer zur Frage, was beim Erwerb einer Immobilie zur Selbstnut-
zung zu beachten ist. 

17.1.:	 In den Münchner Wochenanzeigern erläutert Wirtschaftsjurist Andreas 
Stürzer unter welchen Vorsetzungen Wohnungseigentümer und Mieter einen 
Kinderwagen im Treppenhaus des Mehrfamilienhauses abstellen dürfen. 

	 Die Verlagszeitschrift von Haus und Grund Köln berichtet über die Neuauflagen 
der Bücher „Heizkostenabrechnung leicht gemacht“ von RAin Birgit Noack 
und RAin Martina Westner und „Mietverhältnisse beenden“ von RAin Kathrin 
Gerber und RAin Andrea Nasemann. 

18.1.:	 Das Bayerische Fernsehen sendet ein Interview mit RA Rudolf Stürzer zur 
Kritik von Haus + Grund an den derzeit bestehenden juristischen Hindernissen 
für Wohnungseigentümer, die bereit wären, auf dem Dach der Wohnanlage eine 
Photovoltaik-Anlage montieren zu lassen. 

	 RA Rudolf Stürzer erläutert im Bayerischen Rundfunk die Gründe, warum in 
Wohnungseigentumsanlagen Beschlussanträge über die Montage von PV-
Anlagen und Mieterstrom häufig nicht die erforderlichen Mehrheiten finden. 

20.1.:	 Die Süddeutsche Zeitung veröffentlicht ein Interview mit RA Rudolf Stürzer 
zu den wichtigsten Neuregelungen für Hauseigentümer im Jahr 2024. 

	 Im Münchner Merkur erläutert RA Rudolf Stürzer wer bei Schäden durch 
Dachlawinen haftet. 

	 Die Süddeutsche Zeitung veröffentlicht ein Interview mit RA Rudolf Stürzer 
zur Frage wer bei Schäden durch Dachlawinen haftet. 
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27.1.:	 Die Wochenzeitung HALLO veröffentlicht ein Interview mit Wirtschaftsjurist 
Andreas Stürzer zur Frage wie der Wasserverbrauch in einem Mehrfamilien-
haus beim Defekt eines Wasserzählers in einer Wohnung abzurechnen ist. 

31.1.:	 Wirtschaftsjurist Andreas Stürzer erläutert in den Münchner Wochenanzei-
gern die Folgen für Eigentümer und Mieter durch die Änderung des Telekom-
munikationsgesetzes, wonach ab 01.07.2024 Kabelfernsehgebühren nicht 
mehr als Betriebskosten auf die Mieter umgelegt werden können. 

2.2.:	 In der tz-Serie „Bürgeranwalt“ erläutert RA Rudolf Stürzer, ob die Kosten für 
die Behebung von Schäden am Boden eines Balkons vom jeweiligen Eigentü-
mer oder der Eigentümergemeinschaft getragen werden müssen. 

3.2.:	 In der Süddeutschen Zeitung nimmt RA Rudolf Stürzer Stellung zu einem 
Fall, in dem in einem Wohnungsangebot von Interessentinnen der Nachweis 
verlangt wird, dass keine Schwangerschaft vorliegt. 

7.2.:	 Im Münchner Merkur und der tz erläutert RA Rudolf Stürzer unter welchen 
Voraussetzungen Mieter beim Verlust von Schlüsseln zum Ersatz der Kosten 
für den Austausch der Schließanlage eines Mehrfamilienhauses verpflichtet 
sind. 

8.2.:	 Anlässlich eines am LG München I anhängigen Rechtstreits über die Schadens-
ersatzforderung eines Vermieters gegen einen Kita-Betreiber wegen eines ver-
lorenen Schlüssel in Höhe von € 132.000 sendet die Abendschau des Bay-
erischen Fernsehens ein Interview mit RA Rudolf Stürzer zur Frage, ob und 
unter welchen Umständen Mieter beim Verlust von Schlüsseln zum Ersatz der 
Kosten für den Austausch der Schließanlage verpflichtet sind.  

10.2.:	 Die Wochenzeitung HALLO veröffentlicht ein Interview mit RA Georg Hopfen-
sperger zur Frage, ob Mieter in der gemieteten Garage eine Wallbox installie-
ren dürfen. 

14.2.:	 Die Münchner Wochenanzeiger veröffentlichen ein Interview mit StBin/WPin 
Regine Funke-Lachotzki zur Frage, in welchen Fällen die Vermietung von 
Wohnraum umsatzsteuerpflichtig ist. 

	 Die Verbandszeitschrift von Haus und Grund Köln berichtet über die Neuauf-
lage des Buches „Vermieterwissen 2024“ von Wirtschaftsjurist Andreas Stür-
zer. 

23.2.:	 Die Süddeutsche Zeitung veröffentlicht ein Interview mit Wirtschaftsjurist 
Andreas Stürzer zur Änderung des Telekommunikationsgesetzes mit Tipps für 
Eigentümer und Vermieter, was nach Entfallen der Umlagemöglichkeit von Ka-
belfernsehgebühren ab 01.07.2024 zu tun ist. 

	 RA Rudolf Stürzer erläutert in der tz-Serie „Bürgeranwalt“ wer beim Auftre-
ten von Legionellen in einer Wohnungseigentumsanlage die Kosten für die Prü-
fung und Beseitigung zahlen muss. 



4

24.2.:	 Wirtschaftsjurist Andreas Stürzer beantwortet in der Wochenzeitung HALLO 
Fragen zum CO²-Aufteilungsgesetz. 

	 RAin Martina Westner erläutert in der Süddeutschen Zeitung welche Tätig-
keiten des Hausmeisters auf die Mieter im Rahmen der Betriebskostenabrech-
nung umgelegt werden dürfen. 

28.2:	 RA Heiko Wagener nimmt in den Münchner Wochenanzeigern Stellung zu 
dem kuriosen Urteil des LG Würzburg, wonach ein Mieter auch dann zu einer 
Mietminderung berechtigt sein kann, wenn er durch fahrlässiges Verhalten ei-
nen umfangreichen Brand- und Rußschaden in der gemieteten Wohnung ver-
ursacht hat. 

8.3.:	 In der tz-Serie „Bürgeranwalt“ erläutert RA Rudolf Stürzer, dass der Vermie-
ter grundsätzlich keinen Anspruch auf Ersatz von Schäden hat, die in einem 
bei Rückgabe der Mietwohnung angefertigten und von beiden Parteien unter-
schriebenen Rückgabeprotokoll nicht enthalten sind.

9.3.:	 Die Wochenzeitung HALLO veröffentlicht ein Interview mit RAin/StBin Agnes 
Fischl-Obermayer zur Frage, welche steuerlichen Förderungen Hauseigentü-
mer für die energetische Sanierung ihres eigengenutzten Hauses in Anspruch 
nehmen können. 

13.3.:	 RAin Florentina Mantscheff beantwortet im Interview mit den Münchner Wo-
chenanzeigern Fragen zur Mietpreisbremse. 

	 Die Abendzeitung veröffentlicht ein Interview mit RA Rudolf Stürzer zur Fra-
ge, ob Mieter immer häufiger wegen Eigenbedarfs gekündigt werden. 

15.3.:	 Der Immostar berichtet über die neuen Dienstleistungen von HAUS + GRUND 
MÜNCHEN u.a. die telefonische Abendsprechstunde sowie über die erneute 
Auszeichnung als erfolgreichste Interessenvertretung der Haus- und Woh-
nungseigentümer im Bundesgebiet. 

	 Der Immostar veröffentlicht ein Grußwort von RA Rudolf Stürzer zur Münch-
ner Immobilienmesse. 

	 RA Rudolf Stürzer erläutert in der tz-Serie „Bürgeranwalt“ die Frage, ob 
Mieter im Flur bzw. Treppenhaus eines Mehrfamilienhauses Kinderwägen, Rol-
latoren oder Mülltüten abstellen dürfen. 

16.3.:	 In der Wochenzeitung HALLO erläutert RA Rudolf Stürzer was Käufer einer 
Neubauwohnung unternehmen sollten, wenn der Bau ins Stocken gerät und 
eine Insolvenz des Bauträgers droht. 

	 Die Verbandszeitung von Haus und Grund Köln stellt in der Ausgabe März die 
Neuauflage des Buches „Vermieterwissen 2024“ von Wirtschaftsjurist An-
dreas Stürzer vor. 
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18.3.:	 RA Rudolf Stürzer gibt in Beiträgen von Münchner Merkur und tz zur Immo-
bilienmesse Tipps, was bei Kauf und Finanzierung einer Immobilie beachtet 
werden sollte.  

21.3.:	 Das Bayerische Fernsehen sendet in der Abendschau ein Interview mit  
RA Rudolf Stürzer zur Frage, warum die Höhe der neuen ab 01.01.2025 gel-
tenden Grundsteuer immer noch nicht feststeht. 

	 Der Bayerische Rundfunk sendet ein Interview mit RA Rudolf Stürzer zum 
selben Thema.

22.3.:	 RA Rudolf Stürzer nimmt in der tz-Serie „Bürgeranwalt“ Stellung zur Frage, 
ob und unter welchen Voraussetzungen Mieter wegen Tauben auf dem Balkon 
und den daraus resultierenden Beeinträchtigungen zur Minderung der Miete 
berechtigt sind und vom Vermieter Abhilfe verlangen können. 

23.3.:	 Die Wochenzeitung HALLO veröffentlicht ein Interview mit Wirtschaftsjurist 
Andreas Stürzer zur Frage, ob Mieter zum Abstellen eines Kinderwagens im 
Hausflur berechtigt sind. 

27.3.:	 Die Münchner Wochenanzeiger veröffentlichen ein Interview mit Wirtschafts-
jurist Andreas Stürzer zur Frage, ob Mieter bei der Kündigung des Mietver-
hältnisses die gesetzliche 3-Monatsfrist auch dann einhalten müssen, wenn sie 
dem Vermieter Nachmieter stellen.

4./6.4.:	 RA Rudolf Stürzer erläutert in der Süddeutschen Zeitung welche Beleidigun-
gen und Kraftausdrücke den Vermieter nach einschlägigen Urteilen zur Kündi-
gung des Mietverhältnisses berechtigen. 

6.4.:	 Die Wochenzeitung HALLO veröffentlicht ein Interview mit Wirtschaftsjurist 
Andreas Stürzer zu den Rechtsfolgen der Änderung des Telekommunikations-
gesetzes sowie der Betriebskostenverordnung für Vermieter und Eigentümer-
gemeinschaften, wonach die Kosten für das Kabelfernsehen ab 01.07.2024 
nicht mehr auf die Mieter umgelegt werden können. 

9.4.:	 Der Bayerische Rundfunk sendet im „Funkstreifzug“ zum Thema „Traum vom 
Eigenheim geplatzt, wie sich die Schieflage von Bauträgern auswirkt“, Inter-
views mit RA Rudolf Stürzer und RA Georg Hopfensperger zu den Ursachen 
und Folgen der zunehmenden Insolvenzen in der Baubranche sowie zur Frage, 
wie sich betroffene Wohnungskäufer verhalten sollen. 

10.4.:	 Die Münchner Wochenanzeiger veröffentlichen ein Interview mit RAin/StBin 
Agnes Fischl-Obermayer zur Ermittlung des steuerlichen Bedarfswertes von 
Immobilien. 

14.4.:	 Das Bayerische Fernsehen sendet in der Rundschau ein Interview mit  
RA Rudolf Stürzer zur Rentabilität von Photovoltaik-Anlagen. 

19.4.:	 In der tz-Serie „Bürgeranwalt“ erläutert RA Rudolf Stürzer die Voraussetzun-
gen einer Kündigung wegen Eigenbedarfs.
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20.4.:	 Die Wochenzeitung HALLO veröffentlicht ein Interview mit WPin/StBin Regine 
Funke-Lachotzki zu umsatzsteuerrechtlichen Fragen bei der kurzfristigen Ver-
mietung von Wohnräumen. 

24.4.:	 Süddeutsche Zeitung, Münchner Merkur, tz und Abendzeitung berichten 
über die Pressekonferenz von HAUS + GRUND MÜNCHEN anlässlich der Jah-
reshauptversammlung und die Ausführungen von RA Rudolf Stürzer zu den 
Themen der Pressekonferenz:

	 -	� Münchner Wohnungsmarkt 
		  Stark steigende Mieten, sinkende Kaufpreise; € 20/m² - Marke überschritten

	 -	 Unbezahlbare Mieten – Wie Mietern geholfen werden könnte 

	 -	 CO²-Abgabe – Haus und Grund zieht vor Gericht
		  Staat verweigert Bürgern das Klimageld

	 Die Münchner Wochenanzeiger veröffentlichen ein Interview mit WPin/StBin 
Regine Funke-Lachotzki zu der neu eingeführten degressiven Abschreibung 
(AfA) von 5 % für fremd vermietete Wohnungsneubauten, deren Fertigstellung 
nach dem 30.09.2023 erfolgt ist. 	

	 Die Verbandszeitung von Haus und Grund Köln berichtet in der Ausgabe April 
über die Neuauflage des „Vermieter-Praxishandbuchs“ von RA Rudolf Stürzer, 
RA Michael Koch und RAin Martina Westner.

		
26./27.4.:	 München TV berichtet über die Jahreshauptversammlung mit Prof. Dr. Bernd 

Raffelhüschen und sendet ein Interview mit RA Rudolf Stürzer zu den Themen 
der Pressekonferenz:

	 -	� Münchner Wohnungsmarkt 
		  Stark steigende Mieten, sinkende Kaufpreise, € 20/m² - Marke überschritten

	 -	 Unbezahlbare Mieten – Wie Mietern geholfen werden könnte 

	 -	 CO²-Abgabe – Haus und Grund zieht vor Gericht
		  Staat verweigert Bürgern das Klimageld
			 
27.4.:	 Der Immostar berichtet über die Neuauflage des Buches „Vermieterwissen 

2024“ von Wirtschaftsjurist Andreas Stürzer.

	 Der Chefredakteur des Immostar Matthias Lipp berichtet im Editorial über die 
Jahreshauptversammlung von HAUS + GRUND MÜNCHEN mit Prof. Dr. Bernd 
Raffelhüschen sowie die Themen der Pressekonferenz. 

30.4.:	 Die Mittelbayerische Zeitung berichtet über den Landesverbandstag von Haus 
& Grund Bayern in Neumarkt und die Ausführungen von RA Rudolf Stürzer 
zur kommunalen Fernwärmeplanung und den Bestimmungen des neuen Ge-
bäudeenergiegesetzes (GEG). 

4.5.:	 Die Wochenzeitung HALLO veröffentlicht ein Interview mit RA Heiko Wagener 
zu einem kuriosen Urteil des LG Würzburg, wonach ein Mieter, der einen Woh-
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nungsbrand verursacht hatte, zur Minderung der Miete wegen der Brandschä-
den berechtigt war. 

8.5.:	 RA Bernhard Stocker erläutert im Interview mit den Münchner Wochenanzei-
gern die Frage, welche Kosten zu den „sonstigen Betriebskosten“ zählen und 
unter welchen Voraussetzungen diese auf den Mieter umgelegt werden können. 

10.5.:	 Der Immostar berichtet über die Jahreshauptversammlung von HAUS + 
GRUND MÜNCHEN mit Prof. Dr. Bernd Raffelhüschen, die Themen der Pres-
sekonferenz sowie über die Neuauflage des Buches „Vermieterwissen 2024“ 
von Wirtschaftsjurist Andreas Stürzer. 

11.5.:	 Die Süddeutsche Zeitung berichtet über die Forderung von HAUS + GRUND 
MÜNCHEN, dass Maßstab für die Aufteilung der CO²-Abgabe zwischen Ver-
mietern und Mietern ausschließlich der energetische Zustand des Gebäudes 
sein muss und nicht wie derzeit der Verbrauch des Mieters. 

17.5.:	 Die Süddeutsche Zeitung berichtet über die Kritik von HAUS + GRUND MÜN-
CHEN an der kommunalen Fernwärmeplanung der Stadt, da diese für die Bür-
ger nicht verbindlich ist und somit Fehlinvestitionen von Hauseigentümern zur 
Folge haben kann. 

	 RA Rudolf Stürzer erläutert in der Süddeutschen Zeitung die Probleme von 
Vermietern mit zahlungsunfähigen Mietern, Schäden und verwahrlosten Woh-
nungen sowie mit der exorbitant gestiegenen Erbschafts- und Schenkungs-
steuer und mit Banken bei Finanzierungen. 

	 Die Verbandszeitschrift von Haus und Grund Köln berichtet in der Mai-Aus-
gabe über die Neuauflage des „Vermieter-Praxishandbuchs“ von RA Rudolf 
Stürzer, RA Michael Koch und RAin Martina Westner sowie über das neu 
erschienene Buch „Wohnungsübergabe – rechtssicher gestalten“ von Wirt-
schaftsjurist Andreas Stürzer und Nikolaus Ziegelmayer. 

18.5.:	 Die Wochenzeitung HALLO veröffentlicht ein Interview mit RAin Florentina 
Mantscheff zu Fragen zur Mietpreisbremse.

22.5.:	 Die Münchner Wochenanzeiger veröffentlichen ein Interview mit RA Georg 
Hopfensperger zur Frage, ob Mieter wegen Taubenkots auf dem Balkon zur 
Minderung der Miete berechtigt sind. 

24.5.:	 Münchner Merkur und tz veröffentlichen ein Interview mit RA Rudolf Stürzer 
zu den Auswirkungen der teilweisen Cannabis-Legalisierung auf das Miet- und 
Nachbarrecht.

	 Die Fachzeitschrift des Deutschen Mieterbundes (DMB) Wohnungswirtschaft 
und Mietrecht (WuM) berichtet in der Ausgabe Mai 2024 über die Neuauflage 
des „Praxishandbuchs Wohnungseigentum“ von RA Rudolf Stürzer, RA Ge-
org Hopfensperger, RAin Melanie Sterns-Kolbeck, RA Detlef L. Sterns,  
RAin Claudia Finsterlin, Justin Denk. 



8

1.6.:	 Wirtschaftsjurist Andreas Stürzer erläutert im Interview mit der Wochenzei-
tung HALLO die Frage, ob Mieter beim Stellen eines Nachmieters zur vorzei-
tigen Beendigung des Mietverhältnisses berechtigt sind. 

5.6.:	 Die Münchner Wochenanzeiger veröffentlichen ein Interview mit RAin Anna-
Lena Kretschmer-Tonke zur Frage, ob Makler zum Einbehalt der von einem 
Kaufinteressenten geleisteten Reservierungsgebühr berechtigt sind, wenn der 
Kauf nicht zustande kommt. 

6.6.:	 Münchner Merkur und tz berichten über die Kritik von Haus + Grund am CO²-
Aufteilungsgesetz, wonach Maßstab für die Aufteilung der CO²-Abgabe zwi-
schen Mieter und Vermieter nicht der energetische Zustand des Gebäudes, 
sondern der Verbrauch des Mieters ist. 

7.6.:	 RA Rudolf Stürzer erläutert im Münchner Merkur und der tz was Eigentümer 
und Mieter bei der Untervermietung einer Wohnung während der Fußball-EM 
beachten müssen. 

	 Der Immostar veröffentlicht Presseinformationen von HAUS + GRUND MÜN-
CHEN zu aktuellen Urteilen aus dem Wohnungs- und Mietrecht. 

15.6.:	 Die Verbandszeitung von Haus und Grund Köln berichtet in der Juni-Ausgabe 
über die Neuauflage des Buches „Vermieterwissen 2024“ von Wirtschaftsjurist 
Andreas Stürzer.

	
	 Die Wochenzeitung HALLO veröffentlicht ein Interview mit RAin/StBin Agnes 

Fischl-Obermayer zur Ermittlung des steuerlichen Bedarfswertes einer Immo-
bilie bei Übertragung auf die Kinder.

	 Das Ärzteblatt Baden Württemberg berichtet in der Juni-Ausgabe über die 
Neuauflage des „Wohnungseigentümer-Lexikons“ von RAin Melanie Sterns-
Kolbeck, RA Detlef L. Sterns und Justin Denk. 

19.6.:	 Die Münchner Wochenanzeiger veröffentlichen ein Interview mit Wirtschafts-
jurist Andreas Stürzer zur Frage, ob Mieter berechtigt sind, das Treppenhaus 
zu dekorieren und Gegenstände abzustellen. 

21.6.:	 In der tz-Serie „Bürgeranwalt“ erläutert RA Rudolf Stürzer, ob und unter 
welchen Voraussetzungen Mieter zur Leistung von Schadensersatz bei Niko-
tinschäden in der Wohnung verpflichtet sind. 

22.6.:	 Münchner Merkur und tz veröffentlichen ein Interview mit RA Rudolf Stürzer 
zu Rechtsfragen im Zusammenhang mit der Fußball-EM u.a. bei Untervermie-
tung der Wohnung, Anbringen von Fahnen o.ä., Lärmproblemen etc. 

29.6.:	 Die Wochenzeitung HALLO veröffentlicht ein Interview mit WPin/StBin Regine 
Funke-Lachotzki zu der neu eingeführten degressiven Abschreibung (AfA) von 
5 % für fremd vermietete Wohnungsneubauten, deren Fertigstellung nach dem 
30.09.2023 erfolgt ist.
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1.7.:	 RA Rudolf Stürzer nimmt in der Abendzeitung Stellung zum Vorhaben der 
Bayerischen Staatsregierung, Bürokratie beim Wohnungsbau zu reduzieren. 

2.7.:	 RA Rudolf Stürzer erläutert im Münchner Merkur und der tz die Auswirkun-
gen der derzeit wieder leicht ansteigenden Kaufpreise auf den Wohnungsmarkt 
und die Mieten. 

3.7.:	 Die Wochenzeitung HALLO veröffentlicht ein Interview mit RAin Anna-Lena 
Kretschmer-Tonke zur Frage, ob Mieter vom Vermieter die Schaffung eines 
Fahrradabstellplatzes verlangen können.

6./13.7.:	 Süddeutsche Zeitung, Münchner Merkur, tz und BILD berichten über das 
40.000. Mitglied bei HAUS + GRUND MÜNCHEN, die Jahreshauptversamm-
lung mit Prof. Dr. Bernd Raffelhüschen und die erneute Auszeichnung als bun-
desweit erfolgreichste Interessenvertretung der Haus- und Wohnungseigentü-
mer. 

	 RA Bernhard Stocker erläutert im Interview mit den Münchner Wochenan-
zeigern die Frage, welche Kosten zu den „sonstigen Betriebskosten“ zählen 
und unter welchen Voraussetzungen diese auf den Mieter umgelegt werden 
können.

15.7.:	 MÜNCHEN TV sendet in der Münchner Wirtschaft ein Interview mit RA Georg 
Hopfensperger zum Thema Heizungsaustausch / kommunale Wärmeplanung. 

17.7.: 	 RA Heiko Wagener erläuterte im Interview mit den Münchner Wochenanzei-
gern, ob Bauträger nach Verkauf einer Wohnung die Eigentumseintragung des 
Käufers verweigern können, wenn der Käufer wegen Restmängeln einen Teil 
des Kaufpreises zurückbehält. 

20.7.:	 Der Immostar berichtet im Editorial über die Verdoppelung der Mitgliederzahl 
bei HAUS + GRUND MÜNCHEN in den letzten 22 Jahren, die Aufnahme des 
40.000. Mitglied, über die Jahreshauptversammlung mit Prof. Dr. Bernd Raffel-
hüschen sowie über die erneute Auszeichnung als bundesweit erfolgreichste 
Interessenvertretung der Haus- und Wohnungseigentümer. 

	 Ferner berichtet der Immostar über die Gründe für die ablehnende Haltung von 
HAUS + GRUND MÜNCHEN zur Verschärfung der Münchner Baumschutzver-
ordnung.

	 Süddeutsche Zeitung, Abendzeitung und die Welt am Sonntag berichten über 
die Aufnahme des 40.000. Mitglied bei HAUS + GRUND MÜNCHEN sowie über 
die Jahreshauptversammlung mit Prof. Dr. Bernd Raffelhüschen und die erneute 
Auszeichnung von HAUS + GRUND MÜNCHEN als bundesweit erfolgreichste 
Interessenvertretung der Haus- und Wohnungseigentümer. 

	 Die Verbandszeitung von Haus und Grund Köln berichtet in der Juli-Ausgabe 
über die Neuauflage des Buches „Mietrecht für Vermieter von A bis Z“ von  
RA Rudolf Stürzer und RA Michael Koch sowie über das „Praxishandbuch 
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Wohnungseigentum“ von RA Rudolf Stürzer, RA Georg Hopfensperger,  
RAin Melanie Sterns-Kolbeck, RA Detlef L. Sterns und RAin Claudia Finster-
lin.  

24.7.: 	 Die Münchner Wochenanzeiger und die Wochenzeitung HALLO berichten 
über die Aufnahme des 40.000. Mitglied bei HAUS + GRUND MÜNCHEN sowie 
über die Jahreshauptversammlung mit Prof. Dr. Bernd Raffelhüschen und die 
erneute Auszeichnung von HAUS + GRUND MÜNCHEN als bundesweit erfolg-
reichste Interessenvertretung der Haus- und Wohnungseigentümer. 

27.7.:	 RA Georg Hopfensperger erläutert im Interview mit der Wochenzeitung HAL-
LO die Frage, ob der Mieter wegen Taubenkot auf dem Balkon zur Minderung 
der Miete berechtigt und der Vermieter zur Entfernung verpflichtet ist.

	 Münchner Merker und tz berichten über die Kritik von RA Rudolf Stürzer an 
der Verschärfung der Münchner Baumschutzverordnung.

29.7.:	 Der Bayerische Rundfunk und das Bayerische Fernsehen senden ein Inter-
view mit RA Rudolf Stürzer zum neuen bayerischen Modernisierungsgesetz 
über den Bürokratieabbau u.a. im Bereich des Baurechts. 

31.7.:	 Die Münchner Wochenanzeiger veröffentlichen ein Interview mit RAin Mar-
tina Westner zur Frage, ob Handwerker für die Erstellung eines Kostenvoran-
schlages Geld verlangen dürfen. 

2.8.: 	 RA Rudolf Stürzer erläutert in der tz-Serie „Bürgeranwalt“, ob Mieter bei 
einer vom Vermieter kostenlos überlassenen Küche für Reparaturen und Er-
neuerungen aufkommen müssen.

 
3.8.:	 RA Rudolf Stürzer erläutert in der Süddeutschen Zeitung die ablehnende 

Haltung von HAUS + GRUND MÜNCHEN zur Verschärfung der Münchner 
Baumschutzverordnung.

 	 Die Süddeutsche Zeitung berichtet über die Aufnahme des 40.000. Mitglied 
bei HAUS + GRUND MÜNCHEN sowie über die Jahreshauptversammlung mit 
Prof. Dr. Bernd Raffelhüschen und die erneute Auszeichnung von HAUS + 
GRUND MÜNCHEN als bundesweit erfolgreichste Interessenvertretung der 
Haus- und Wohnungseigentümer.

9.8.:	 RA Rudolf Stürzer nimmt in der Süddeutschen Zeitung Stellung zum Urteil 
des LG München I, wonach entgegen der Auffassung des AG München bei 
Mieterhöhungen ein sog. Stichtagszuschlag zu den Mietspiegelwerten d.h. ein 
Aufschlag in Höhe der Indexsteigerung zwischen der Datenerhebung zum Miet-
spiegel und dem Mieterhöhungsverlangen, nicht zulässig ist. 

10.8.:	 Die Wochenzeitung HALLO veröffentlicht ein Interview mit RAin Anna-Lena 
Kretschmer-Tonke zur Zulässigkeit von sog. Reservierungsgebühren beim 
Kauf von Immobilien über Makler. 
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11.8.: 	 RA Rudolf Stürzer erläutert im Bayerischen Rundfunk die Verkehrssiche-
rungspflichten von Grundstückseigentümern und die Frage, unter welchen 
Voraussetzungen Grundstückseigentümer für Schäden durch umgestürzte Bäu-
me oder herabgefallene Äste haften.

 
14.8.: 	 RA Heiko Wagener erläutert im Interview mit den Münchner Wochenanzei-

gern die Rechtsprechung, wonach Makler bei unwirksamer Vereinbarung einer 
Reservierungsgebühr auch ihren Provisionsanspruch verlieren.

16.8.:	 RA Rudolf Stürzer erläutert in der Bayerischen Staatszeitung die Vorteile des 
bayerischen Grundsteuermodells für Eigentümer und Mieter.

24.8.:	 Die Wochenzeitung HALLO veröffentlicht ein Interview mit Wirtschaftsjurist 
Andreas Stürzer zur Frage, ob Mieter im Treppenhaus eines Mehrfamilienhau-
ses Dekorationen anbringen und persönliche Gegenstände abstellen dürfen.

28.8.:	 Wirtschaftsjurist Andreas Stürzer erläutert im Interview mit den Münchner 
Wochenanzeigern, ob Mieter zur Montage eines sog. Balkonkraftwerks be-
rechtigt sind.

31.8.:	 Der Immostar berichtet über die Aufnahme des 40.000. Mitglieds bei HAUS + 
GRUND MÜNCHEN sowie über die erneute Auszeichnung als bundesweit er-
folgreichste Interessenvertretung der Haus- und Wohnungseigentümer.

4.9.: 	 RA Rudolf Stürzer kritisiert im Interview mit der Rundschau des Bayerischen 
Fernsehens, dass die Höhe der vom Vermieter zu zahlenden CO²-Abgabe nicht 
vom energetischen Zustand des Gebäudes, sondern allein vom Verbrauch des 
Mieters bestimmt wird. 

	 Das IHK Magazin für München und Oberbayern berichtet über die Aufnahme 
des 40.000. Mitglied bei HAUS + GRUND MÜNCHEN sowie über die Jahres-
hauptversammlung mit Prof. Dr. Bernd Raffelhüschen und die erneute Aus-
zeichnung von HAUS + GRUND MÜNCHEN als bundesweit erfolgreichste In-
teressenvertretung der Haus- und Wohnungseigentümer.

7.9.:	 Die Wochenzeitung HALLO veröffentlicht ein Interview mit RAin Anna-Lena 
Kretschmer-Tonke zur Frage, ob Mieter vom Vermieter die Schaffung eines 
Fahrradabstellplatzes verlangen können.

	 Die Fachzeitschrift des Deutschen Mieterbundes (DMB) Wohnungswirtschaft 
und Mietrecht (WuM) berichtet in der September-Ausgabe über die Neuaufla-
ge des Buches „Die Eigentümerversammlung“ von RA Georg Hopfensperger 
und RAin Melanie Sterns-Kolbeck sowie über die Neuauflage des Buches 
„Nachbarschaftsrecht“ von RAin Katrin Gerber und RAin Andrea Nasemann.

	 Die Verbandszeitung von Haus und Grund Köln berichtet in der September-
Ausgabe über die Neuauflage des Buches „Nachbarschaftsrecht“ von  
RAin Katrin Gerber und RAin Andrea Nasemann.



12

9.9.:	 RA Rudolf Stürzer widerspricht in der Abendzeitung dem Vorwurf der Land-
tagsfraktion von Bündnis 90 / Die Grünen, das sog. Flächenmodell der neuen 
bayerischen Grundsteuer wäre „extrem ungerecht“.

11.9.:	 RA Georg Hopfensperger erläutert im Interview mit den Münchner Wochen-
anzeigern den Unterschied zwischen Wohnungseigentum und Dauerwohn-
recht.

21.9.:	 RA Rudolf Stürzer erläutert in der Süddeutschen Zeitung welche verbalen 
Beleidigungen des Mieters gegenüber dem Vermieter, Nachbarn oder der Haus-
verwaltung den Vermieter nach der Rechtsprechung zur Kündigung des Miet-
verhältnisses berechtigen.

	 Die Wochenzeitung HALLO veröffentlicht ein Interview mit RAin Martina West-
ner zur Frage, ob Handwerker für einen Kostenvoranschlag Geld verlangen 
dürfen.

25.9.:	 Die Münchner Wochenanzeiger veröffentlichen ein Interview mit RA Georg 
Hopfensperger zur Frage, ob in München nach dem Stadtratsbeschluss zur 
kommunalen Wärmeplanung beim Austausch von Heizungen noch herkömm-
liche Heizungen eingebaut werden dürfen.

27.9.:	 RA Rudolf Stürzer erläutert in der tz-Serie „Bürgeranwalt“, ob der Vermieter 
bei Verstößen des Mieters bzw. dessen Besucher gegen ein erteiltes Hausver-
bot zur Kündigung des Mietverhältnisses berechtigt ist.

	 Der Immostar veröffentlicht Presseinformationen von HAUS + GRUND MÜN-
CHEN zu wichtigen Urteilen für Eigentümer und Mieter.

28.9.:	 Die Süddeutsche Zeitung berichtet über die Kritik von RA Rudolf Stürzer an 
der Verschärfung der Münchner Baumschutzverordnung. 

4.10.:	 In der tz-Serie „Bürgeranwalt“ erläutert RA Rudolf Stürzer, ob Mieter wegen 
starker Geruchsbelästigung durch ständiges Rauchen eines Mitbewohners zur 
Minderung der Miete berechtigt sind.

	 Die Bayerische Staatszeitung berichtet über die Kritik von RA Rudolf Stürzer 
am Vorschlag des Deutschen Mieterbundes, die Grundsteuer aufgrund der 
drohenden Erhöhung durch die Grundsteuerreform aus dem Katalog der um-
lagefähigen Betriebskosten zu streichen.

5.10.:	 RA Rudolf Stürzer nimmt in der Abendzeitung Stellung zur Frage, ob die 
Reform der Grundsteuer zu einer erheblichen Steigerung der Nebenkosten 
führen wird.

	 Die Wochenzeitung HALLO veröffentlicht ein Interview mit RA Heiko Wagener 
zur Rechtslage bei Vereinbarung einer Reservierungsgebühr des Maklers beim 
Kauf einer Wohnung. 
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9.10.: 	 RA Georg Hopfensperger informiert im Interview mit den Münchner Wochen-
anzeigern über die Rechte und Pflichten von Verwaltungsbeiräten einer Woh-
nungseigentümergemeinschaft.

10.10.:	 RA Rudolf Stürzer kritisiert in der Süddeutschen Zeitung, im Münchner Mer-
kur und der tz die drastische Erhöhung des Grundsteuerhebesatzes von 535 % 
auf 824 % durch den Münchner Stadtrat und nimmt Stellung zu den Folgen für 
Münchens Eigentümer und Mieter.

	 Die Verbandszeitung von Haus und Grund Köln berichtet in der Oktober-Aus-
gabe über die Neuauflage des „Vermieter-Lexikons“ von RA Rudolf Stürzer 
und RA Michael Koch.

16.10.:	 RA Rudolf Stürzer referiert und diskutiert in einer Videokonferenz mit dem bay-
erischen Bauminister Christian Bernreiter, Abgeordneten des Bundes- und Land-
tags sowie Vertretern aus der Wohnungs- und Bauwirtschaft über die Forderun-
gen von Haus + Grund nach einer Verbesserung der Rahmenbedingungen in der 
Wohnungswirtschaft und bei der Förderung des Wohnungsbaus.

17.10.:	 Der Bayerische Rundfunk sendet ein Interview mit RA Rudolf Stürzer zur 
Kritik von Haus + Grund an der Verlängerung der Mietpreisbremse. 

19.10.:	 Wirtschaftsjurist Andreas Stürzer erläutert im Interview mit der Wochenzei-
tung HALLO, ob Mieter einer Eigentumswohnung gegen den Vermieter und die 
Wohnungseigentümergemeinschaft einen Anspruch auf Gestattung der Mon-
tage eines Balkonkraftwerks haben.

24.10.: 	 RA Rudolf Stürzer und RAin/StBin Agnes Fischl-Obermayer diskutieren auf 
dem Podium des ImmoFokus im Münchner Literaturhaus mit H&G Präsident  
Dr. Kai H. Warnecke, der Geschäftsführerin des Mietervereins RAin Monika 
Schmid-Balzert, Thomas Aigner und Dr. Wolfgang Donhärl als betroffenen Haus-
eigentümer über die Forderungen von Haus + Grund nach Abschaffung oder 
grundlegender Reformierung der Erbschaft- und Schenkungssteuer.

26.10.: 	 Die Münchner Wochenanzeiger veröffentlichen ein Interview mit RA Dr. Ben-
jamin Merkel zur Frage, ob der Vermieter eine vom Mieter benutzte Waschkü-
che stilllegen darf.

	 Der Immostar veröffentlicht Presseinformationen von HAUS + GRUND MÜN-
CHEN zu den Themen Grundsteuer, Erbschaftsteuer und zum Nachbarrecht.

29.10.: 	 RA Rudolf Stürzer referiert auf einer Tagung der Akademie für Politische 
Bildung in Tutzing mit Innenminister Joachim Herrmann und Alt-OB Christian 
Ude über die Entwicklung des Münchner Wohnungsmarktes und diskutiert un-
ter Moderation der Leiterin des Münchner Sozialreferats Dorothee Schiwy mit 
der Vorsitzenden des Münchner Mietervereins Beatrix Zurek über den sozialen 
Wohnungsbau, Mietpreisbremse, Mietspiegel und weitere wohnungspolitische 
Themen.
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2.11.: 	 Die Süddeutsche Zeitung berichtet über die Kritik von HAUS + GRUND MÜN-
CHEN an der vom Münchner Stadtrat beschlossenen Anhebung des Grund-
steuerhebesatzes von 535 % auf 824 %.

	 Die Süddeutsche Zeitung veröffentlicht ein Interview mit RA Rudolf Stürzer zu den 
Folgen der exorbitant gestiegenen Erbschaftsteuer für Eigentümer und Mieter.

	 RA Heiko Wagener erläutert im Interview mit den Münchner Wochenanzei-
gern die Rechtsprechung, wonach Makler bei unwirksamer Vereinbarung einer 
Reservierungsgebühr auch ihren Provisionsanspruch verlieren.

6.11.:	 Der Immobilienbrief München berichtet über den ImmoFokus im Münchner 
Literaturhaus zum Thema „Erbschaftsteuer“ mit RA Rudolf Stürzer, RAin/
StBin Agnes Fischl, Präsident Dr. Kai H. Warnecke, der Geschäftsführerin des 
Mietervereins RAin Monika Schmid-Balzert, Thomas Aigner und Dr. Wolfgang 
Donhärl als betroffenen Hauseigentümer.

	 Im Interview mit den Münchner Wochenanzeigern erläutert RA Dr. Benjamin 
Merkel wann Schadensersatzansprüche des Vermieters gegen den Mieter we-
gen Beschädigung der Mietsache z.B. des Parkettbodens verjähren.

8.11.:	 In der Abendschau des Bayerischen Fernsehens erläutert RA Rudolf Stürzer 
wie die Grundsteuer berechnet wird. 

	 Das Bayerische Fernsehen sendet in der Rundschau ein Interview mit  
RA Rudolf Stürzer zur Frage, wann Haus- und Wohnungseigentümer mit ei-
nem Bescheid der Stadt über die Höhe der ab 01.01.2025 zu zahlenden Grund-
steuer rechnen können.

10.11.:	 Das Bayerische Fernsehen sendet in der Rundschau Interviews mit dem 
Bayerischen Finanzminister Albert Füracker und RA Rudolf Stürzer zur Frage, 
wann Haus- und Wohnungseigentümer mit einem Bescheid der Stadt über die 
Höhe der ab 01.01.2025 zu zahlenden Grundsteuer rechnen können. 

13.11.:	 RA Georg Hopfensperger diskutiert in der Live-Sendung des Bayerischen 
Fernsehens „jetzt red i“ mit dem Bayerischen Bauminister Christian Bernreiter 
(CSU), Stadtbaurätin Prof. Elisabeth Merk und Studiogästen über wohnungs-
politische Themen.

15.11.:	 In seiner wöchentlichen Kolumne im Münchner Merkur zitiert Alt-OB Christian 
Ude die von RA Rudolf Stürzer in seinem Vortrag in der Akademie für Politi-
sche Bildung in Tutzing genannten Gründe, die zu dem permanenten Woh-
nungsmangel in München in den letzten 50 Jahren geführt haben.

	 In der tz-Serie „Bürgeranwalt“ erläutert RA Rudolf Stürzer wer in einer Woh-
nungseigentumsanlage die Kosten für die Fällung eines umsturzgefährdeten 
Baumes zahlen muss, der im Bereich des Sondereigentums eines Eigentümers 
steht.
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	 Die Verbandszeitung von Haus und Grund Köln berichtet in der Ausgabe No-
vember über die Neuauflage des Buches „Die Eigentümerversammlung“ von 
RAin Melanie Sterns-Kolbeck und RA Georg Hopfensperger. 

16.11.:	 RA Georg Hopfensperger erläutert in der Wochenzeitung HALLO den Unter-
schied zwischen Wohnungseigentum und Dauerwohnrecht. 

20.11.:	 Münchner Merkur und tz berichten über die Podiumsdiskussion zum Erb-
schaftsteuerrecht im Münchner Literaturhaus mit RA Rudolf Stürzer,  
RAin/StBin Agnes Fischl, Vertretern der Immobilienbranche, des Mietervereins 
und Betroffenen über die Forderungen von Haus und Grund nach steuerlichen 
Erleichterungen für Erben von Immobilien.

	 Wirtschaftsjurist Andreas Stürzer erläutert im Interview mit den Münchner 
Wochenanzeigern die Frage, ob Mieter bei Stellen eines Nachmieters das 
Mietverhältnis vor Ablauf der gesetzlichen Kündigungsfrist beenden können.

23.11.:	 Immostar berichtet über die Podiumsdiskussion zum Erbschaftsteuerrecht im 
Münchner Literaturhaus mit RA Rudolf Stürzer, RAin/StBin Agnes Fischl, 
Vertretern der Immobilienbranche, des Mietervereins und Betroffenen über die 
Forderungen von Haus und Grund nach steuerlichen Erleichterungen für Erben 
von Immobilien.

24.11.:	 RA Georg Hopfensperger nimmt an der Podiumsdiskussion der Tagung der 
Evangelischen Akademie in Tutzing zur Veranstaltung „Wohnst Du schon oder 
suchst Du noch?“ u.a. mit Stadtbaurätin Elisabeth Merk teil.

26.11.:	 Münchner Merkur und tz veröffentlichen ein Interview mit RA Georg Hopfens-
perger zu zahlreichen praxisrelevanten Fragen aus dem Mietrecht.

30.11.:	 RA Georg Hopfensperger erläutert im Interview mit der Wochenzeitung HAL-
LO, ob in München nach dem Stadtratsbeschluss zur kommunalen Wärmepla-
nung beim Austausch von Heizungen noch herkömmliche Heizungen eingebaut 
werden dürfen.

4.12.:	 Die Münchner Wochenanzeiger veröffentlichen ein Interview mit Wirtschafts-
jurist Andreas Stürzer zur Frage, ob und in welchem Umfang Mieter zum 
Abstellen von Gegenständen im Treppenhaus berechtigt sind.

6.12.:	 RA Rudolf Stürzer erläutert im Immostar die Räum- und Streupflicht von Ei-
gentümern und Mietern sowie die Frage wer bei Schäden durch Dachlawinen 
haftet.

7.12.:	 Süddeutsche Zeitung, Münchner Merkur, tz und Abendzeitung berichten 
über die Dienstleistungen von HAUS + GRUND MÜNCHEN, über die Presse-
information zur neuen Grundsteuer sowie über die Podiumsdiskussion zum 
Erbschaftsteuerrecht im Münchner Literaturhaus mit RA Rudolf Stürzer,  
RAin/StBin Agnes Fischl, Vertretern der Immobilienbranche, des Mietervereins 
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und Betroffenen über die Forderungen von Haus und Grund nach steuerlichen 
Erleichterungen für Erben von Immobilien.

9.12.: 	 Radio Arabella sendet ein Interview mit RA Georg Hopfensperger zur Zuläs-
sigkeit von Weihnachtsdeko an Immobilien. 

14.12.:	 Die Münchner Wochenanzeiger veröffentlichen ein Interview mit RA Dr. Ben-
jamin Merkel zur Frage, ob der Vermieter eine vom Mieter benutzte Waschkü-
che stilllegen darf.

	 Die Verbandszeitung von Haus und Grund Köln berichtet in der Ausgabe De-
zember über die Neuauflage des „Praxishandbuchs Wohnungseigentum“ von  
RA Rudolf Stürzer, RA Georg Hopfensperger, RAin Melanie Sterns-Kol-
beck, RA Detlef L. Sterns, RAin Claudia Finsterlin sowie über die Neuaufla-
ge des Ratgebers „Heizkostenabrechnung leicht gemacht“ von RAin Martina 
Westner und Justin Denk.

18.12.:	 Die Münchner Wochenanzeiger veröffentlichen ein Interview mit RA Dr. Ben-
jamin Merkel zur Frage, ob ein Wohnungseigentümer, dem ein Sondernut-
zungsrecht an einem Gartenanteil zusteht, einen Swimmingpool ohne vorheri-
ge Gestattung durch die übrigen Wohnungseigentümer einbauen darf.

20.12.:	 Münchner Merkur und tz veröffentlichen ein Interview mit RA Rudolf Stürzer 
zur Frage, ob Haus- und Wohnungseigentümer gegen Grundsteuerbescheide, 
die von der Stadt voraussichtlich im Januar 2025 versandt werden, Rechtsmit-
tel einlegen und bis zur Klärung die Zahlung verweigern sollen.

21.12.:	 Die Bild berichtet über die Dienstleistungen von HAUS + GRUND MÜNCHEN, 
über die Presseinformation zur neuen Grundsteuer sowie über die Podiums-
diskussion zum Erbschaftsteuerrecht im Münchner Literaturhaus mit RA Rudolf 
Stürzer, RAin/StBin Agnes Fischl, Vertretern der Immobilienbranche, des 
Mietervereins und Betroffenen über die Forderungen von Haus und Grund nach 
steuerlichen Erleichterungen für Erben von Immobilien.

28.12.: 	 Die Wochenzeitung HALLO veröffentlicht ein Interview mit RA Georg Hopfen-
sperger zur Frage, ob es zu den Aufgaben eines Verwaltungsbeirates gehört, 
bei einer anstehenden Heizungserneuerung Fragen anderer Eigentümer zu be-
antworten und Angebote von Heizungsfirmen einzuholen.
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Stichwortverzeichnis Fundstelle� Datum

40.000 Mitglied	 Münchner Merkur + tz	 06.07.2024
	 Süddeutsche Zeitung	 06.07.2024
	 Bild	 13.07.2024
	 Welt am Sonntag	 20.07.2024
	 Süddeutsche Zeitung	 20.07.2024
	 Wochenzeitung HALLO	 20.07.2024
	 Abendzeitung	 20.07.2024
	 Immostar	 20.07.2024
	 Münchner Wochenanzeiger	 24.07.2024
	 Süddeutsche Zeitung	 03.08.2024
	 Immostar	 31.08.2024
		
 
Abschreibung	 Münchner Wochenanzeiger	 24.04.2024
	 Wochenzeitung HALLO	 29.06.2024
Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz	 Immostar	 15.03.2024
Anzeige H + G MÜNCHEN	 Immostar	 15.03.2024
	 A&D Golf	 02.05.2024
	 Immostar	 20.07.2024
	 IHK	 02.09.2024
	 Bild	 21.12.2024
Anzeige H + G MÜNCHEN - Jahreshauptversammlung	 Immostar	 13.04.2024
	 München TV	 26.04.2024
	 München TV	 27.04.2024
	 Immostar	 10.05.2024
		
 
Balkon	 tz-Serie „Bürgeranwalt“	 02.02.2024
	 tz-Serie „Bürgeranwalt“	 22.03.2024
	 Immostar	 07.06.2024
	 Münchner Wochenanzeiger	 28.08.2024
Bauliche Veränderung	 Münchner Wochenanzeiger	 18.12.2024
Baumschutzverordnung / Bäume	 Immostar	 20.07.2024
	 Münchner Merkur + tz	 27.07.2024
	 Süddeutsche Zeitung	 03.08.2024
	 Bayerischer Rundfunk	 11.08.2024
	 Süddeutsche Zeitung	 28.09.2024
Baurecht	 Münchner Wochenanzeiger	 17.07.2024
Betriebskosten / -abrechnung / -umlage	 Münchner Wochenanzeiger	 03.01.2024
	 Wochenzeitung HALLO	 27.01.2024
	 Süddeutsche Zeitung	 24.02.2024
	 Wochenzeitung HALLO	 24.04.2024
	 tz-Serie „Bürgeranwalt“	 08.03.2024
	 Münchner Wochenanzeiger	 08.05.2024
	 Süddeutsche Zeitung	 11.05.2024
	 Wochenzeitung HALLO	 13.07.2024

		
Bücher (Vorstellung/Besprechung)		
Das Vermieter-Praxishandbuch	 Kölner HuG	 15.04.2024
	 Kölner HuG	 15.05.2024
Die Eigentümerversammlung	 Wohnungswirtschaft und Mietrecht	 15.08.2024
	 Kölner HuG	 15.11.2024
Heizkostenabrechnung leicht gemacht	 Kölner HuG	 15.01.2024
	 Kölner HuG	 16.12.2024
Mietverhältnisse beenden	 Kölner HuG	 15.01.2024
Nachbarschaftsrecht	 Kölner HuG	 15.09.2024
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	 Wohnungswirtschaft und Mietrecht	 15.09.2024
Praxishandbuch Wohnungseigentum	 Wohnungswirtschaft und Mietrecht	 28.05.2024
	 Kölner HuG	 16.12.2024
Wohnungsübergabe	 Kölner HuG	 15.05.2024
Wohnungseigentümer-Lexikon	 Ärzteblatt	 15.06.2024
Vermieterwissen 2024	 Kölner HuG	 15.02.2024
	 Kölner HuG	 20.03.2024
	 Immostar	 13.04.2024
	 Immostar	 10.05.2024
	 Kölner HuG	 15.06.2024
	 Kölner HuG	 15.10.2024
		
 
Cannabis	 Münchner Merkur	 24.05.2024
	 tz	 24.05.2024

		
Dachlawinen	 Münchner Merkur	 12.01.2024
	 Münchner Merkur	 20.01.2024
	 Süddeutsche Zeitung	 20.01.2024

Europameisterschaft	 Münchner Merkur	 22.06.2024
	 tz	 22.06.2024
Erbschaft- und Schenkungssteuer	 Münchner Wochenanzeiger	 10.04.2024
	 ImmoFokus Aigner	 24.10.2024
	 Immostar	 26.10.2024
	 Süddeutsche Zeitung	 02.11.2024
	 Immobilienbrief München	 06.11.2024
	 tz	 20.11.2024
	 Münchner Merkur	 20.11.2024
	 Immostar	 23.11.2024
	 Süddeutsche Zeitung	 07.12.2024
	 Münchner Merkur	 07.12.2024
	 tz	 07.12.2024
	 Abendzeitung	 07.12.2024
		
 
Grundsteuer / -erklärung	 Bayerischer Rundfunk	 21.03.2024
	 Bayerisches Fernsehen	 21.03.2024
	 BSZ	 16.08.2024
	 Abendzeitung	 09.09.2024
	 BSZ	 04.10.2024
	 Abendzeitung	 05.10.2024
	 tz	 10.10.2024
	 Münchner Merkur	 10.10.2024
	 Süddeutsche Zeitung	 10.10.2024
	 Immostar	 26.10.2024
	 Süddeutsche Zeitung	 02.11.2024
	 Bayerisches Fernsehen	 08.11.2024
	 Bayerisches Fernsehen	 10.11.2024
	 tz	 20.12.2024
	 Münchner Merkur	 20.12.2024
Gewerbe	 Immostar	 15.03.2024
Grußworte Immobilienmesse	 Immostar	 15.03.2024
		

Stichwortverzeichnis Fundstelle� Datum
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Heizungsgesetz (GEG): CO²-Abgabe / Energetische Sanierung / 
Fernwärme / Photovoltaik / Wärmeplanung	 Frau im Trend	 04.01.2024
	 Bayerisches Fernsehen	 18.01.2024
	 Bayerischer Rundfunk	 18.01.2024
	 Wochenzeitung HALLO	 09.03.2024
	 Bayerisches Fernsehen	 14.04.2024
	 Mittelbayerische	 30.04.2024
	 Immostar	 10.05.2024
	 Süddeutsche Zeitung	 17.05.2024
	 tz	 06.06.2024
	 Münchner Merkur	 06.06.2024
	 München TV	 15.07.2024
	 Bayerisches Fernsehen	 04.09.2024
	 Wochenzeitung HALLO	 30.11.2024
		

Kauf / -preise	 Wochenzeitung HALLO	 13.01.2024
	 tz	 02.07.2024
	 Münchner Merkur	 02.07.2024
Kaution	 Immostar	 27.09.2024
Kündigung	 Immostar	 19.01.2024
	 Immostar	 01.03.2024
	 Immostar	 15.03.2024
	 Süddeutsche Zeitung	 04.04.2024
	 Süddeutsche Zeitung	 06.04.2024
	 Immostar	 07.06.2024
	 Süddeutsche Zeitung	 21.09.2024
	 tz-Serie „Bürgeranwalt“	 27.09.2024
	 Immostar	 27.09.2024
Kündigung wegen Eigenbedarf	 Immostar	 19.01.2024
	 Immostar	 01.03.2024
	 tz	 13.03.2024
	 Immostar	 15.03.2024
	 Immostar	 30.03.2024
	 tz-Serie „Bürgeranwalt“	 19.04.2024
	 Immostar	 27.09.2024
		

Legionellen	 tz-Serie „Bürgeranwalt“	 23.02.2024
Leihe	 Immostar	 19.01.2024

Makler	 Münchner Wochenanzeiger	 05.06.2024
	 Wochenzeitung HALLO	 10.08.2024
	 Münchner Wochenanzeiger	 14.08.2024
	 Wochenzeitung HALLO	 05.10.2024
	 Wochenzeitung HALLO	 02.11.2024
Mieten und Preise, Mietspiegel	 Immostar	 12.02.2024
	 Münchner Wochenanzeiger	 14.02.2024
	 Abendzeitung	 24.04.2024
	 Münchner Merkur	 24.04.2024
	 Immostar	 10.05.2024
	 Münchner Merkur	 26.11.2024
	 tz	 26.11.2024
Mietminderung u. - erhöhung	 Münchner Wochenanzeiger	 28.02.2024
	 Wochenzeitung HALLO	 04.05.2024
	 Münchner Wochenanzeiger	 22.05.2024
	 Immostar	 07.06.2024
	 Wochenzeitung HALLO	 27.07.2024

Stichwortverzeichnis Fundstelle� DatumStichwortverzeichnis Fundstelle� DatumStichwortverzeichnis Fundstelle� Datum
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	 Süddeutsche Zeitung	 09.08.2024
	 Immostar	 27.09.2024
	 tz-Serie „Bürgeranwalt“	 04.10.2024
Mietpreisbremse	 Münchner Wochenanzeiger	 13.03.2024
	 Immostar	 15.03.2024
	 Wochenzeitung HALLO	 18.05.2024
	 Immostar	 27.09.2024
	 Bayerisches Fernsehen	 17.10.2024
Mietrecht	 Immostar	 19.01.2024
	 Immostar	 15.03.2024
	 Münchner Wochenanzeiger	 27.03.2024
	 Wochenzeitung HALLO	 20.04.2024
	 Wochenzeitung HALLO	 01.06.2024
	 tz	 21.06.2024
	 tz-Serie „Bürgeranwalt“	 02.08.2024
	 Münchner Wochenanzeiger	 20.11.2024
Modernisierung / -gesetz	 Immostar	 15.03.2024
	 Bayerisches Fernsehen	 29.07.2024
	 Bayerischer Rundfunk	 29.07.2024
	 Münchner Wochenanzeiger	 31.07.2024
	 Wochenzeitung HALLO	 21.09.2024
		
 
Nachbarschaftsrecht	 Immostar	 26.10.2024
	 tz-Serie „Bürgeranwalt“	 15.11.2024
	 Radio Arabella	 16.12.2024
Neuregelungen 2024	 Immostar	 12.01.2024
	 Süddeutsche Zeitung	 20.01.2024
		
 
Räum-und Streupflicht	 Immostar	 12.01.2024
	 Immostar	 06.12.2024
		

Steuerrecht	 Wochenzeitung HALLO	 15.06.2024

Schadensersatzanspruch	 tz	 07.02.2024
	 Münchner Merkur	 07.02.2024
	 Bayerisches Fernsehen	 08.02.2024
	 Immostar	 01.03.2024
	 Münchner Wochenanzeiger	 06.11.2024
Schönheitsreparaturen	 tz-Serie „Bürgeranwalt“	 12.01.2024
	 Immostar	 19.01.2024
	 Immostar	 07.06.2024

Telekommunikationsgesetz	 Münchner Wochenanzeiger	 31.01.2024
	 Süddeutsche Zeitung	 23.02.2024
	 Wochenzeitung HALLO	 06.04.2024

Untervermietung	 Immostar	 15.03.2024
	 Münchner Merkur	 07.06.2024
	 tz	 07.06.2024
	 Immostar	 27.09.2024

Stichwortverzeichnis Fundstelle� Datum
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Stichwortverzeichnis Fundstelle� Datum

Wohungsbau	 Wochenzeitung HALLO	 20.03.2024
	 Bayerischer Rundfunk	 09.04.2024
	 Abendzeitung	 01.07.2024
	 Round Table CSU	 16.10.2024
	 Bayerisches Fernsehen	 13.11.2024
Wohnungseigentumsgesetz (WEG)	 Münchner Wochenanzeiger	 17.01.2024
	 Wochenzeitung HALLO	 10.02.2024
	 tz-Serie „Bürgeranwalt“	 15.03.2024
	 Wochenzeitung HALLO	 23.03.2024
	 Münchner Wochenanzeiger	 19.06.2024
	 Münchner Wochenanzeiger	 03.07.2024
	 Wochenzeitung HALLO	 24.08.2024
	 Wochenzeitung HALLO	 07.09.2024
	 Münchner Wochenanzeiger	 11.09.2024
	 Münchner Wochenanzeiger	 10.10.2024
	 Wochenzeitung HALLO	 19.10.2024
	 Münchner Wochenanzeiger	 26.10.2024
	 Wochenzeitung HALLO	 16.11.2024
	 Münchner Wochenanzeiger	 04.12.2024
	 Wochenzeitung HALLO	 14.12.2024
	 Wochenzeitung HALLO	 28.12.2024
Wohnungsmarkt	 Süddeutsche Zeitung 	 03.02.2024
	 tz	 18.03.2024
	 Münchner Merkur	 18.03.2024
	 Süddeutsche Zeitung 	 24.04.2024
	 tz	 24.04.2024
	 Immostar	 10.05.2024
	 Süddeutsche Zeitung 	 17.05.2024
	 Süddeutsche Zeitung 	 22.05.2024
	 Tagung der Akademie	 29.10.2024
	 Münchner Merkur	 15.11.2024
	 Tagung der Akademie	 24.11.2024
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    vom 03.01.2024 - Ausgabe 1/2024 
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Nr. 1 vom 03.01.2024 
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   vom 12.01.2024 
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   vom 12.01.2024 
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   vom 12.01.2024 

 



28

      vom 12.01.2024 
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Radio Arabella sendet ein Interview mit RA Rudolf Stürzer zur Haftung 
von Hauseigentümern für Schäden durch Dachlawinen  
 
 

vom 12.01.2024 

Wer haftet bei Dachlawinen 
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   vom Januar 2024 
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    Nr. 2 vom 13.01.2024 
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   vom Januar 2024 
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              vom 18.01.2024 
    

 

 

 

 

Das Bayerische Fernsehen sendet ein Interview mit RA Rudolf Stürzer 
zur Kritik von Haus + Grund an den derzeit bestehenden juristischen 
Hindernissen für Wohnungseigentümer, die bereit wären, auf dem Dach 
der Wohnanlage eine Photovoltaik-Anlage montieren zu lassen.  
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Nr. 3 vom 17.01.2024 
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   vom 18.01.2024 
 

von Reinhard Weber 

  

 

Wer eine Photovoltaikanlage betreibt, bekommt kaum Geld für überschüssigen Strom. Die Einspeisevergütung 
ist gering und übrigen Strom dem Nachbarn zu geben ist auch nicht möglich. Wie gehen Vermieter, Mieter und 
Stromanbieter mit der Situation um? 
Mit dem geplanten Solarpaket soll sich nach dem Willen der Bundesregierung in Zukunft einiges ändern, damit auch Gebäude endlich 
leichter mit Photovoltaik ausgestattet werden können. Doch noch liegt in diesem Bereich einiges im Argen.  

Herausforderung: Eigentümergemeinschaften und rechtliche Hürden 
Ein Beispiel: Der Vermieter Walter B. hätte gerne Photovoltaik auf dem Dach. Doch seine Pläne platzen gerade. Er vermietet seine 
Zweizimmerwohnung in einer Anlage am Stadtrand von München. Das Haus hält eine Eigentümergemeinschaft aus 24 Parteien. Das 
Dach hat eine Ost-West-Ausrichtung und eine große Fläche nach Süden. "So hätten wir von frühmorgens, wenn die Sonne aufgeht, bis 
sie wieder untergeht im Sommer, ordentlich Strom", sagt Walter B.  

Doch ganz so einfach ist es nicht. Die Hausverwaltung habe mitgeteilt, dass dadurch, dass es eine Eigentümergemeinschaft sei und man 
Strom gewinnbringend produziere und verkaufe, eine Gesellschaft gegründet werden müsse. Eine gemeinsame Firma, um den Strom im 
Haus zu nutzen und an Mieter zu verkaufen – bei 24 Parteien kompliziert. 

Rechtslage: Mieter muss Strom nicht abkaufen 
Rechtsanwalt Rudolf Stürzer vom Verein 'Haus und Grund' in München berät Eigentümergemeinschaften und Hausverwaltungen. Er sieht 
grundsätzliche Probleme: "In einer Wohnungseigentümeranlage scheitert die Errichtung einer PV-Anlage regelmäßig an den notwendigen 
Mehrheiten", bestätigt Stürzer.  

Nötig sei zwar nur die einfache Mehrheit für den Beschluss, solch eine Anlage zu errichten, "aber wenn alle mitzahlen sollen, dann braucht 
man eine Dreiviertelmehrheit und diese scheitert in der Regel dann, wenn die Mehrzahl der Wohnungen vermietet sind, weil der Vermieter 
keinen Rechtsanspruch hat, dass der Mieter ihm den von der Anlage produzierten Strom auch abkauft." 

Jonas hat die Wohnung von Walter B. gemietet. Er müsste also den Strom vom Dach gar nicht nehmen, kann seinen Versorger frei 
wählen. So legt es das EU-Verbraucherrecht bislang fest. "Also ich würde schon auf den Preis schauen, aber wenn es nicht erheblich 
teurer wäre, würde ich mich dann tatsächlich auch für den Solarstrom entscheiden", sagt Jonas. 

Einspeisung ins öffentliche Netz unrentabel 
Das müsste er allerdings nicht. Dann bliebe seinem Vermieter nur die Möglichkeit, den Strom für rund acht Cent pro Kilowattstunde in 
das öffentliche Netz einzuspeisen. Zu diesem Preis aber würde die Investition in eine PV-Anlage für die 
Wohnungseigentümergemeinschaft unrentabel. 

"Wenn Mieter verpflichtet wären, was im Augenblick leider nicht der Fall ist, den von der PV-Anlage der WEG produzierten Strom auch 
abzukaufen, dann würde sich der Anteil der Eigentümer, die zustimmen, deutlich erhöhen", ist Rudolf Stürzer vom Münchner Verein 'Haus 
und Grund' überzeugt. 

Und jede vierte Wohnung in Bayern gehört zu einer Wohnungseigentümergemeinschaft. Große Dachflächen, die viel Sonnenstrom-
Potenzial hätten, wenn es eine Abnahmeverpflichtung oder eine höhere Einspeisevergütung gäbe. 

 

 

Warum Eigentümer Potenzial bei Solarstrom 
oft nicht ausschöpfen 
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Beispielprojekt: Münchens größte Mieterstromanlage 
Leichter haben es da Philipp Hartmann und Manuel Welte. Die beiden realisieren gerade Münchens größte Mieterstromanlage. Eine 
Partnerschaft zwischen der städtischen Wohnungsbaugesellschaft 'München Wohnen' und den Stadtwerken.  

'München Wohnen' stellt den Technikraum im Keller und die Dächer der Wohnanlage Harthof. Die Stadtwerke München SWM montieren 
und betreiben die Photovoltaik und verkaufen den Strom an die Mieter. Im Frühjahr soll der erste Teil in Betrieb gehen, wenn das 
Solarpaket 1 endgültig verabschiedet wurde. Nach und nach soll die Anlage dann für 850 Wohnungen auf 1,8 Megawatt erweitert werden. 
Die Stadt sieht es als Prestigeprojekt und geht in Vorleistung. 

Doch das wirtschaftliche Risiko, den Strom am Ende nicht an die Mieter verkaufen zu können, weil diese den Anbieter frei wählen können, 
besteht hier genauso wie bei der Wohnungseigentümergemeinschaft. 

Stadtwerke hoffen auf viele Teilnehmende 
"Wir sind auf eine hohe Teilnahmequote angewiesen", sagt Manuel Welte von den Stadtwerken. "Wenn wir die nicht bekommen, müssen 
wir den Strom zu einem relativ günstigen EEG-Vergütungssatz ins Netz einspeisen, und das frisst dann unsere Rendite. Das heißt, wir 
werden alles versuchen, die Mieter:innen auf unsere Seite zu bekommen, werden den Stromtarif günstig anbieten, und werden die Leute 
davon überzeugen, dass es einfach Sinn macht, an der regionalen Energiewende zu partizipieren." 

Einer dieser Mieter ist Bernd Wolf. Er lebt mit Frau und zwei Töchtern auf 70 Quadratmetern. Ihm wurde das Mieterstrommodell schon 
angekündigt, grundsätzlich findet er es prima. Ein konkretes Angebot hat er aber noch nicht. Auch wenn der Mieterstrom gesetzlich 
geregelt mindestens zehn Prozent günstiger sein muss als der örtliche Grundtarif, könnte es sein, dass er einen günstigeren Tarif findet.  

Dennoch sagt Wolf: "Ich bin - dadurch dass wir eine städtische Wohnung hier angemietet haben - in einer gewissen Weise auch loyal 
gegenüber der Stadt München und gegenüber den Stadtwerken." Bei 850 Wohnungen geht es über die Masse, da wäre es auch 
verschmerzbar, wenn mancher Mieter nicht mitmacht. 

Leuchtturmprojekt in München 
Auf einem Dach in München soll eine ganz große Idee wachsen: Eines von fünf EU-weiten Leuchtturmprojekten, gefördert im Rahmen 
des EU-Green-Deals. Serena Keller von der technischen Universität München ist die Projektleiterin und Motor der Idee. Die erste von 
vielen Photovoltaikanlagen wird die Sozialeinrichtung Perlacher Herz bekommen, Gründungsmitglied der sogenannten 
Energiegemeinschaft Neuperlach. Der Plan: sehr viele im Quartier schließen sich zusammen in einer Genossenschaft. Potenzial für 
Photovoltaik gibt es auf den umliegenden Flachdächern zur Genüge. 

"Die Dachbesitzer verpachten die Flächen und sind auch Teil der Gemeinschaft", sagt Keller. "Mitmachen kann jeder, der Interesse hat. 
Die schließen sich zusammen und es werden Flächen mitgebracht, es werden Zeit und Expertise mitgebracht und es wird das Investment 
mitgebracht, was dann zusammen die Gemeinschaft bildet und die Anlagen finanziert." 

Energysharing über öffentliches Netz in Deutschland nicht erlaubt 
Ein Stück weiter im Quartier will die Kirche mitmachen. Photovoltaik auf den großen Dachflächen könnte viel Sonnenstrom produzieren. 
Die Kirche selbst hat aber wenig Verbrauch, würde gerne an den benachbarten Kindergarten den überschüssigen Strom abgeben, im 
Quartier teilen. In Deutschland ist das aber nicht erlaubt.  

Daran droht selbst ein gefördertes EU-Leuchtturmprojekt zu scheitern. "Da wir die lokal produzierte Energie, den Strom, nicht an 
Nachbargebäude weitergeben können. Das Energysharing wird nicht unterstützt, es gibt regulatorische Hürden. Und somit können wir es 
lediglich einspeisen und nicht wirklich im Quartier nutzen", erläutert Keller. Das sei ja der eigentliche Gemeinschaftsgedanke. Es brauche 
auch Unterstützung von der Politik, um die regulatorischen Hürden zu beseitigen, "um den Strom auch wirklich im Quartier denken zu 
können", fügt Keller hinzu. 

Andere EU-Länder wie Österreich oder Spanien sind da wesentlich weiter. Energysharing über das öffentliche Stromnetz ist dort erlaubt 
und Energiegemeinschaften werden ausdrücklich gefördert. In Deutschland ist der politische Weg dafür noch nicht geebnet. 
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Anlässlich eines am LG München I anhängigen Rechtstreits über die 
Schadensersatzforderung eines Vermieters gegen einen Kita-Betreiber 
wegen eines verlorenen Schlüssel in Höhe von € 132.000 sendet die 
Abendschau des Bayerische Fernsehen ein Interview mit RA Rudolf 
Stürzer zur Frage, ob und unter welchen Umständen Mieter zum Ersatz 
der Kosten für den Austausch der Schließanlage verpflichtet sind.   
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von Hanna Heim und Alexander Arnö 

  

Im nächsten Jahr tritt die Grundsteuer-Reform in Kraft. Für Eigentümer dürfte es aber noch eine Weile dauern, ehe sie 
ihren neuen Bescheid bekommen. Ein Kämmerer aus Niederbayern berichtet, wo es hakt und was Eigentümer schon jetzt 
tun können. 

Nur noch ein paar Monate bleiben den Städten und Gemeinden, um die Rahmenbedingungen für die neue Grundsteuer 
festzulegen. Zwar sind die Erklärungen mittlerweile größtenteils abgegeben, aber Klagen, IT-Probleme und 
Personalmangel verhindern, dass es so richtig vorangeht. Bisher hat laut dem bayerischen Städte- und Gemeindetag noch 
keine einzige der über 2.000 bayerischen Gemeinden und Städte festgelegt, wie viel Grundsteuer die Haus- und 
Grundeigentümer ab dem neuen Jahr zahlen müssen. 

Hebesätze sind noch lange nicht festgelegt 

Einer der ganz wenigen Immobilienbesitzer in Bayern, die ihre neue Grundsteuer-Abgabe bereits kennen, ist Lothar 
Gottschaller – zumindest ungefähr: "Bisher hatte ich eine Grundsteuer von 360 Euro zu zahlen", erklärt der 60-jährige 
Leiter der Finanzabteilung der Gemeinde Bad Füssing. "Und jetzt käme ich voraussichtlich auf rund 600 Euro. Das macht 
sich dann schon bemerkbar." 

Der Grund dafür, dass er das so genau weiß, ist nicht nur seine Leidenschaft für Zahlen, sondern auch sein Beruf: Lothar 
Gottschaller ist Kämmerer der Gemeinde Bad Füssing. Er hat also einen Überblick über die Berechnungsweisen der neuen 
Grundsteuer und weiß: Eigentlich ist es politischer Wille, dass die Gemeinden nicht viel mehr einnehmen sollen mit der 
Grundsteuer als früher - aber das heißt nicht, dass auch die einzelnen Steuerpflichtigen genauso viel zahlen wie bisher. 

Software-Probleme, Personalmangel und fehlerhafte Angaben 

Bei Gottschaller gehen all die Bescheide der etwa 8.700 Grundsteuerpflichtigen aus Bad Füssing ein – und er wird letztlich 
auch dafür zuständig sein, die neue Grundsteuerhöhe für seine Gemeinde zu berechnen. Die Formel dafür kennt er 
natürlich auswendig: Hebesatz der Gemeinde, multipliziert mit dem Messbetrag. Und dieser Messbetrag wird durch das 
Finanzamt festgelegt: Fläche in m² x Äquivalenzbeträge (0,04 €/m² Grund und Boden und 0,50 €/m² für die Gebäudefläche) 
x Messzahl. 

Aber: Dieser Messbetrag ist die große Unbekannte. Die Gründe dafür sind vielfältig: Software-Probleme, Personalmangel 
und fehlerhafte Angaben sind nur einige davon. Lothar Gottschaller hat mit allen davon gleichzeitig zu tun und weiß, dass 
es zeitlich "knackig" werden könnte mit der Einführung. Trotzdem sagt er: "Irgendwie kriegen wir das schon immer hin." 

Neue Grundsteuer nach Urteil des Bundesverfassungsgerichts nötig 

Das Projekt 'Neue Grundsteuer' ist eine verwaltungstechnische Mammutaufgabe, die ihren Anfang mit einem Urteil des 
Bundesverfassungsgerichts im Jahr 2018 genommen hat. Damals entschied Deutschlands höchstes Gericht, dass die 
Regelungen für die Bewertung von Grund und Boden verfassungswidrig waren. Es galt zu diesem Zeitpunkt noch, dass 
alle Grundstücke einheitlich bewertet werden - allerdings auf Datengrundlagen, die aus den Jahren 1964 in den westlichen 
Bundesländern und sogar von 1935 in den östlichen Bundesländern stammten. 
Reform geht auf Bundesverfassungsgericht zurück 

Die Verfassungsrichter verfügten damals, dass bis zum 1. Januar 2025 eine Grundsteuer-Reform in Kraft treten muss. In 
Verwaltungszeiträumen ist das quasi morgen. Und dieses Morgen bereitet nun unter anderem Lothar Gottschaller in 
seinem Büro im Rathaus von Bad Füssing vor. 

 

Die neue Grundsteuer: Wo stehen 
wir in Bayern? 
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"Wir haben jetzt etwa 84 Prozent der Daten vom Finanzamt überspielt bekommen", konstatiert der Kämmerer. "Davon sind 
schätzungsweise etwa fünf bis zehn Prozent noch fehlerhaft." Sprich: Zwischen 300 und 800 der Grundsteuer-Erklärungen 
müssen noch mal neu aufgerollt werden, obwohl die bereits per "Plausibilitätskontrolle" vom Finanzamt geprüft worden 
sind. Ein enormer Aufwand für alle Beteiligten. 

Teilweise extrem falsche Angaben in Steuerbescheiden 

Oft geht es da nicht nur um wenige Quadratmeter, die falsch sind: "Wir haben Fälle dabei, wo der Messbetrag um das 
Zehnfache höher ist als vom ursprünglichen Messbescheid", berichtet Gottschaller. Durch Zufall hat er erst neulich 
herausgefunden, dass ein Grundstücksbesitzer sein Grundstück als "unbebaut" deklariert hat, obwohl nicht nur ein 
Bauernhaus, sondern auch Stallungen darauf stehen. 

Gottschaller unterstellt niemandem, seine Grundsteuer-Erklärung absichtlich falsch erstellt zu haben. Aber er appelliert an 
die Eigentümerinnen und Eigentümer, sich den Messbescheid, den sie schon vom Finanzamt bekommen haben müssten, 
noch einmal anzuschauen: Wenn darauf Zahlen stünden, die stark von den bisherigen Messbescheiden abweichen, "dann 
müsste der Bürger eigentlich schon stutzig werden", so der Leiter der Finanzabteilung. 

Deshalb sei es auch ratsam, sich bei Fragen oder Einwänden zum eigenen Grundsteuer-Bescheid zuallererst an das 
zuständige Finanzamt oder den Steuerberater zu wenden. Denn dort wurden die Bescheide geprüft und erst dann an die 
zuständige Gemeinde oder Stadt weitergereicht. In den Städten und Gemeinden dann werten Zuständige wie Lothar 
Gottschaller die Bescheide aus, vergleichen die Angaben mit den bisherigen und versuchen so, "ihren" neuen Hebesatz 
zu errechnen. Der muss dann noch dem Gemeinderat präsentiert und von dem beschlossen und verkündet werden. 

Alle Grundstücke und Gebäude werden nun gleich berechnet 

Und hier wird es für jemanden wie Gottschaller erst richtig kompliziert: Die Grundsteuer B, also die für Bau-, Wohn- oder 
Gewerbegrundstücke, richtet sich ab dem 1. Januar 2025 nicht mehr wie bisher nach dem Wert des Grundstücks, sondern 
dem neuen Bayerischen Grundsteuer-Gesetz entsprechend nach dessen Größe in Quadratmetern. Wer also 1.000 
Quadratmeter Grund mit Wasserzugang am Tegernsee besitzt, wird künftig nach demselben Prinzip besteuert wie jemand 
mit 1.000 Quadratmetern in Bad Füssing. 

Beim Eigentümerverband Haus und Grund sieht man genau das kritisch. Rudolf Stürzer, der Vorsitzende des Vereins, ist 
sicher, dass es allein deswegen noch zu Klagen kommen wird: "Benachteiligt sind Eigentümer mit großen Wohn- und 
Grundflächen – und zwar unabhängig davon, wo diese Grundstücke sich befinden", so Stürzer. Ganz so einfach sei es 
aber nicht, entgegnet Lothar Gottschaller. Denn zwar ist die Bewertung überall gleich, aber nicht der Hebesatz, mit dem 
die errechnete Quadratmeterzahl letztlich multipliziert wird. Soll heißen: Am Tegernsee kann ein anderer Grundsteuer-
Hebesatz gelten als in Bad Füssing. Die Hebesätze werden von den Gemeinden festgelegt und können jährlich geändert 
werden. 

"Aufkommensneutralität" kaum zu halten 

Womit man beim nächsten Problem wäre. Denn laut bayerischem Beschluss soll die neue Grundsteuer 
"aufkommensneutral" sein. Mit der Steuer ab 2025 soll also nicht mehr Geld in die Kassen der Städte und Gemeinden 
gespült werden als davor. In Bad Füssing wären das 1,6 Millionen Euro. 

Das ist aber gar nicht so einfach. Nicht nur, weil das die Berechnung komplizierter macht, sondern auch, weil die 
Gemeinden das Geld sehr gut gebrauchen könnten, berichtet Gottschaller. Die hohen Inflationsraten in den vergangenen 
Jahren, dazu der Fachkräftemangel, einhergehend mit vergleichsweise hohen Tarifabschlüssen und andere 
Zusatzbelastungen machten es schwierig, die Löcher in den Gemeindekassen zu stopfen.  

Allein durch die Kreisumlage, mit der unter anderem die Defizite der Krankenhausfinanzierung ausgeglichen werden 
sollen, müsse Bad Füssing dieses Jahr 800.000 Euro mehr aufbringen. Etwas mehr Geld käme dem Kämmerer also mehr 
als gelegen – und theoretisch könnte der Gemeinderat das auch so beschließen. 

Eigentümerverband beobachtet sehr genau 

Genau diese Gedankenspiele kennen sie auch beim Eigentümerverband Haus und Grund. Man werde ganz genau 
hinschauen, was die Städte und Gemeinden entscheiden, so Rudolf Stürzer. Schon jetzt wurden sogenannte 
Popularklagen zu dem Thema eingereicht, so der Vereins-Vorsitzende: "Da wird es spannend sein, wie die Gerichte 
entscheiden", glaubt der Rechtsanwalt. "Wenn es für die Städte und Gemeinden schlecht läuft, dann wird die neue 
Grundsteuer gecancelt, und dann haben die ein echtes Problem." 

Noch sei es aber ruhig in Bad Füssing, berichtet Lothar Gottschaller. Er habe noch keine Rückfragen von Einwohnerinnen 
und Einwohnern zur Grundsteuer bekommen. Aber er ahnt auch, dass sich das ändert, sobald der Gemeinderat zum Ende 
des Jahres hin den neuen Hebesatz verabschiedet und er die neuen Steuerbescheide verschickt hat. Trotzdem lacht 
Gottschaller und sagt: "Das ist ja Teil des Jobs." 
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Das Bayerische Fernsehen sendet in der Abendschau ein Interview mit 
RA Rudolf Stürzer zur Frage, warum die Höhe der neuen ab 01.01.2025 
geltenden Grundsteuer immer noch nicht feststeht.  
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Rechtskolumne: 
Von Stephanie Schmidt 

Darf man den Vermieter beleidigen? 

 
Nicht immer ist an der Fußmatte Schluss: Wenn sich Mieter ihrem Vermieter 

gegenüber im Ton vergreifen, kann das erhebliche Folgen haben. 

"Dümmliche Schlampe" oder "promovierter Arsch": Mietverhältnisse können enden, weil einer den anderen beleidigt oder bedroht hat. Welche 
Fälle mit Sicherheit zur fristlosen Kündigung führen. 

Kreativität hat viele Gesichter - und ganz sicher auch eine abgründige Seite. Mangelt es einem an Ideen, wie man andere vor den Kopf stoßen 
kann, dann findet man im Internet auf die Schnelle jede Menge "Hitlisten" mit Schimpfwörtern und Diss-Sprüchen unterschiedlichen 
Schweregrads: "Casanova" oder "Hallodri" könnte von dem einen oder anderen als Kompliment verstanden werden, "Hausdrachen", "Tussi" 
oder "Wuchtbrumme" haben dagegen nicht einen Funken Charme, sondern sind eindeutig Verbalattacken. 

Es passiert schon mal, dass einem in der Wut ein Kraftausdruck entfährt, aber dabei sollte man besser eine Straßenlaterne als seinen 
Vermieter adressieren. Sonst steht man womöglich demnächst auf der Straße. "Wenn der Mieter den Vermieter beleidigt, dann ist das 
Vertrauensverhältnis zerstört, und der Vermieter kann ihm fristlos kündigen", sagt Rudolf Stürzer, Vorsitzender des Haus- und 
Grundbesitzervereins München und Umgebung. Er verweist in diesem Zusammenhang auf Paragraf 543, Absatz eins, des Bürgerlichen 
Gesetzbuchs (BGB). Eine ehrverletzende Äußerung impliziert mitunter, dass die Vermieterin oder der Vermieter sich gegebenenfalls nicht mehr 
an die übliche gesetzliche Kündigungsfrist von drei Monaten halten muss. Nachdem ein Mieter seinen Vermieter "Sie promovierter Arsch!" 
tituliert hatte, kündigte ihm dieser prompt. Zu Recht, befand das Amtsgericht München. Dem Vermieter sei nicht mehr zuzumuten, das 
Mietverhältnis fortzusetzen (Az. 474 C 18543/14). Umgekehrt verhalte es sich genauso, betont Stürzer: Der Mieter könne seinem Vermieter 
fristlos kündigen, wenn der ihn beschimpfe. 

Selbst eine indirekt geäußerte Beleidigung in Abwesenheit des oder der Betroffenen kann zur Kündigung führen. So hatte ein Mieter gegenüber 
einem anderen Hausbewohner die Hausverwalterin des Vermieters als "dümmliche Schlampe" herabgewürdigt. Das Landgericht München I 
hielt zumindest eine ordentliche Kündigung, bei der die gesetzliche Kündigungsfrist eingehalten wird, für angemessen (Az. 14 S 7769/22). 
"Insgesamt ist der Umgangston rauer geworden", stellt Rechtsanwalt Stürzer fest. Er habe eine Zunahme von Prozessen beobachtet, die um 
ehrverletzende Beleidigungen kreisen. 

Droht der eine dem anderen Gewalt an, dann ist die Rechtsprechung eindeutig: Das rechtfertigt eine außerordentliche, also fristlose Kündigung. 
Die Mitbewohnerin eines Mieters hatte im Zuge eines eskalierten Streits über die Nutzung des Gartens angedroht, sie werde die Vermieterin 
töten. Zudem hatte sie eine weitere Person dazu aufgefordert, ihr ein Messer zu geben. Daraufhin kündigte die Vermieterin ihrem Mieter, der 
die Kündigung vor Gericht anfocht - ohne Erfolg (Az. 34 C 80/22). 

In solchen Fällen sind Handyvideos ein anerkanntes Beweismittel. Das zeigt ein vom Amtsgericht Köpenick entschiedener Fall, bei dem die 
Richter ebenfalls eine fristlose Kündigung für gerechtfertigt hielten. Ein Mieter hatte an die Tür eines anderen Mieters, der in der Nacht laut 
Musik hörte, geklopft, um sich wegen Ruhestörung zu beschweren. Daraufhin rief der Mann durch die Tür: "Klingel hier nie wieder! Wir machen 
dich fertig! Wenn du noch mal klingelst, dann werde ich dich umbringen!" Als der Mann erfuhr, dass der Nachbar vor der Tür begonnen hatte, 
die Szene mit dem Handy aufzunehmen, öffnete er die Tür, sprang mit einem Knüppel auf ihn zu und wiederholte seine massive Drohung, 
woraufhin der Nachbar in Todesangst zur Polizei flüchtete (Az. 2 C 33/21). 

Solche krassen Fälle seien allerdings eher die Ausnahme, sagt Stürzer, häufiger würden Prozesse wegen Beleidigung in Gang gesetzt. Wie sie 
ausgehen, hänge in erheblichem Maße von der jeweiligen Situation und "von der subjektiven Einschätzung des Richters" ab, stellt der 
Vorsitzende von Haus und Grund München fest. Seine Vermieterin in Zusammenhang mit einer Eigenbedarfskündigung mit einer "bösen Hexe 
im Märchenland" zu vergleichen, rechtfertige keine Kündigung, befand zum Beispiel das Landgericht Berlin (Az. 63 S 146/20). Nicht jede Form 
der Respektlosigkeit hat eine derartige Konsequenz, das zeigt ein weiteres Urteil: Das Amtsgericht Charlottenburg sah keinen Kündigungsgrund 
darin, dass Mieter eine Mitarbeiterin ihrer Vermieterin auf Facebook als "talentfreie Abrissbirne" bezeichnet hatten (Az. 216 C 461/14). 

Fachbuchautor Stürzer empfiehlt Vermietern zu prüfen, ob jemand ganz gezielt in böswilliger Absicht oder im Affekt ein beleidigendes 
Schimpfwort verwendet habe. "Ich rate in der Regel zunächst zu einer Abmahnung und erst im zweiten Schritt zur Kündigung." Eine 
Abmahnung sei insbesondere dann angemessen, "wenn Aussicht auf Besserung besteht". Eines ist dann aber auch klar: Für 
Wiederholungstäter gibt es kein Pardon, sie müssen sich unverzüglich nach einer neuen Bleibe umsehen. 
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Der Bayerische Rundfunk sendet im „Funkstreifzug“ zum Thema „Traum 
vom Eigenheim geplatzt. Wie sich die Schieflage von Bauträgern 
auswirkt.“ ein Interview mit RA Rudolf Stürzer und RA Georg 
Hopfensperger zu den Ursachen und Folgen der zunehmenden 
Insolvenzen in der Baubranche sowie zur Frage, wie sich betroffene 
Wohnungskäufer verhalten sollen.  
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Das Bayerische Fernsehen sendet in der Rundschau ein Interview mit 
RA Rudolf Stürzer  zur Rentabilität von Photovoltaik-Anlagen.  
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Nr. 15 vom 10.04.2024 
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      vom 19.04.2024 
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    Nr. 16 vom 20.04.2024 
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    vom 24.04.2024 
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   vom April 2024 
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                                      vom 24.04.2024 
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                              vom 24.04.2024 
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Nr. 17 vom 24.04.2024 
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vom 26.04. und 27.04.2024

München TV berichtet über die Jahreshauptversammlung mit Prof. Dr. Raffelhüschen 
und sendet ein Interview mit RA Rudolf Stürzer zu den Themen der Pressekonferenz: 

1. Münchner Wohnungsmarkt
Stark steigende Mieten, sinkende Kaufpreise, € 20/m² - Marke überschritten

2. Unbezahlbare Mieten – Wie Mietern geholfen werden könnte

3. CO²-Abgabe – Haus und Grund zieht vor Gericht
Staat verweigert Bürgern das Klimageld
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Presseinformation          
 

Münchner Wohnungsmarkt – Stark steigende Mieten, sinkende Kaufpreise 
€ 20/m² - Marke überschritten 

 
Der Mietwohnungsbau ist tot. So kann man plakativ die Lage auf dem Markt zusammenfassen – 
bundesweit, in Bayern und auch in München. Laut dem Bayerischen Landesamt für Statistik ist die 
Zahl der Baugenehmigungen 2023 gegenüber dem Vorjahr von 65.306 auf 49.205 d.h. um 24,7 % 
gesunken. Noch schlechter schaut es bei den Baufertigstellungen aus. Diese sind gegenüber 2022 
um 30 % gesunken. Nötig wären in Bayern jährlich 80.000 neue Wohnungen d.h. doppelt so viele 
wie zur Zeit gebaut werden. Dieser sog. Bauüberhang d.h. die Differenz zwischen erteilten 
Baugenehmigungen und tatsächlich erfolgten Baufertigstellungen ist in Bayern in den vergangenen 
Jahren kontinuierlich gestiegen.  
In München wurden im Jahr 2022 gerade mal 6.711 Wohnungen fertiggestellt. Zieht man den in 
München für einen Neubau i.d.R. notwendigen Abriss des Altbestandes ab, verbleibt ein Netto-
Zuwachs von ca. 3.000 bis 4.000 Wohnungen. Nötig wären aufgrund von Zuwanderung und immer 
noch ansteigender Pro-Kopf-Wohnfläche ca. 12.000 neue Wohnungen pro Jahr. 7.000 aufgrund 
Zuwanderung zzgl. 5.000 aufgrund des steigenden Wohnflächenverbrauchs.   
Die durchschnittliche Wohnfläche pro Kopf hat sich in München in den letzten 50 Jahren von ca. 
20 auf 40 m² verdoppelt und nimmt weiterhin um ca. 0,25 m² pro Kopf und Jahr zu. Daher müssten 
in München - allein um die Steigerung der durchschnittlichen Wohnfläche pro Kopf auszugleichen 
- jährlich über 5.000 Wohnungen gebaut werden (1,5 Millionen Einwohner x 0,25 m² = 375.000 m² 
Wohnfläche = 5.350 Wohnungen á 70 m²). 
Und: Die Bevölkerungsprognose der Stadt (Demografiebericht München) rechnet in den nächsten 
16 Jahren bis 2040 mit einer Zunahme der Einwohnerzahl um ca. 200.000 auf 1,81 Mio., d.h. pro 
Jahr mit einer Zunahme von durchschnittlich 12.500 Einwohnern. Dies entspricht einem 
zusätzlichen Bedarf von 7.000 neuen Wohnungen pro Jahr.  
 
Ein Rückblick 
Schuld an dieser Misere im Wohnungsbau sind – so liest, hört und sieht man überall – die stark 
gestiegenen Hypothekenzinsen. Dies ist nicht falsch; aber nur die halbe Wahrheit. Für ein 
Hypothekendarlehen mit 10-jähriger Laufzeit müssen aktuell ca. 3,5 % Zinsen gezahlt werden.  
Anfang der 70er bis Mitte der 80er Jahre lagen die Hypothekenzinsen zwischen 8 bis 9 % d.h. 
mehr als doppelt so hoch wie heute. Trotzdem florierte der Wohnungsbau. Bundesweit wurden in 
dieser Zeit pro Jahr zwischen 400.000 und 700.000 Wohnungen gebaut; in München 
durchschnittlich ca. 10.000 pro Jahr.  
Für 2024 sind bundesweit gerade mal 214.000 Wohnungen prognostiziert d.h. weit weniger als die 
Hälfte als in Zeiten der Hochzinsphasen. In 2025 werden es lt. ifo-Institut bundesweit nur noch 
175.000 Neubauwohnungen sein. Auch in München entstehen derzeit weniger als die Hälfte der 
Wohnungen als in den 80er Jahren. 
Fazit: Früher wurden bei mehr als doppelt so hohen Hypothekenzinsen mehr als doppelt so viele 
Mietwohnungen gebaut.  
Ursächlich für die Misere sind daher nicht die aktuell „hohen“, sondern die seit der Finanzkrise 
2008 aufgrund der Zinspolitik der Europäischen Zentralbank (EZB) bis auf 0,5 % für 10-jährige 
Darlehen „abgestürzten“ Zinsen. Diese Niedrigzinsen haben die Immobilienpreise insb. in München 
geradezu explodieren lassen – auf das 3-, 5-, 7-fache und mehr (abhängig vom Objekt) innerhalb 
von wenigen Jahren. Dann die sprunghafte Erhöhung der Zinsen ab Ende 2022 sowie der 
Baupreise u.a. in Folge verschärfter energetischer Anforderungen an Neubauten. Diese haben sich 
lt. der „Kieler Arge“ in den letzten 20 Jahren vervierfacht (Arbeitsgemeinschaft für zeitgemäßes 
Bauen e.V. – von der Bundesregierung anerkannte Bauforschungseinrichtung).  
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„Toxische“ Mischung 
Diese toxische Mischung aus Bau- und Kaufpreisexplosion mit unmittelbar nachfolgendem 
Zinssprung um das Vierfache hat es in der Geschichte der Bundesrepublik noch nie gegeben. Dies 
hat zur Folge, dass sich der Bau bzw. Kauf von Mietwohnungen als Anlageobjekt 
betriebswirtschaftlich nicht mehr darstellen lässt.  
 
Beispiel: 
Der durchschnittliche Kaufpreis für eine Neubauwohnung in München hat sich in den letzten 10 
Jahren von € 6.400 €/m² im Jahr 2014 auf aktuell € 13.000/m² mehr als verdoppelt.  
Eine 70 m² große Wohnung kostet somit durchschnittlich € 910.00. Hinzukommen 
Erwerbsnebenkosten wie Grunderwerbsteuer (3,5 %), Maklergebühren, Notar- und 
Grundbuchkosten i.H.v. ca. € 70.000. Insgesamt sind somit € 980.000 zu zahlen. Bei Einsatz von 
zinslosem Eigenkapital von 20 % muss der Käufer noch € 784.000 finanzieren. Die daraus 
resultierende monatliche Belastung des Käufers beträgt € 4.446 d.h. € 63,50/m².  
(€ 784.000 x 6,5 % = € 50.960 : 12 = € 4.246 zzgl. nicht umlegbare Nebenkosten ca. € 200 = € 
4.446) : 70 m² = € 63,50/m²). 
Bei einer Miete von € 23/m² zahlt der Mieter € 1.610. Somit muss der Käufer – selbst bei Einsatz 
von 20 % zinslosem Eigenkapital - € 40/m², d.h. € 2.836/Monat aus eigener Tasche  drauflegen. 
Steuerliche Abschreibungsmöglichkeiten reduzieren dieses Missverhältnis nur geringfügig; sie 
beziehen sich nur auf die Gebäude-, nicht auf die Grundstückskosten und sind letztlich nur der 
„Tropfen auf den heißen Stein“. 
 
Auch beim Erwerb einer gebrauchten Eigentumswohnung sieht die Rechnung für den Käufer 
kaum besser aus: 
Der Kaufpreis für eine gebrauchte Eigentumswohnung in München ist zwar in den letzten zwei 
Jahren von ca. € 9.800 auf € 8.500/m² gesunken. Eine 80 m² große Wohnung in mittlerer Lage 
kostet somit ca. € 680.000. Hinzukommen Erwerbsnebenkosten wie Grunderwerbsteuer (3,5 %), 
Maklergebühren, Notar- und Grundbuchkosten i.H.v. ca. € 50.000. Insgesamt sind somit € 730.000 
zu zahlen. Die daraus resultierende monatliche Belastung des Käufers bei einem Darlehenszins 
von 3,5 % und 3 % Tilgung beträgt € 4.204. (€ 730.000 x 6,5 % = € 47.450 : 12 = € 3.954 zzgl. 
nicht umlegbare Nebenkosten für Instandhaltung und Verwaltung ca. € 250 = € 4.204). 
Umgerechnet auf die Wohnfläche muss der Käufer somit ca. € 52/m² monatlich zahlen.  
Die ortsübliche Miete beträgt dagegen „nur“ € 20/m² d.h. der Mieter zahlt monatlich € 1.600. Der 
Käufer müsste somit monatlich aus eigener Tasche € 32/m² d.h. € 2.604 drauflegen.  
 
Auch wenn der Käufer 20 % Eigenkapital zinslos zur Verfügung stellt, sieht die Rechnung kaum 
besser aus. Dann sind noch € 584.000 zu finanzieren; monatliche Belastung dann: € 3.413 (€ 
584.000 x 6,5 % = € 37.960 : 12 = € 3.163 zzgl. nicht umlegbare Nebenkosten ca. € 250 = € 3.413 
d.h. € 42,66/m²). Der Mieter zahlt monatlich € 1.600 (€ 20/m² x 80 m²). Der Käufer muss selbst bei 
Einsatz von zinslosem Eigenkapital € 1.813 monatlich „drauflegen“.  
Fazit: Eine monatliche Miete von € 42 bis € 63/m² ist – auch wenn sie nur kostendeckend ist – 
bereits juristisch problematisch; jedenfalls aber für die ganz große Mehrheit der Bürger 
unbezahlbar. Anderseits ist auch verständlich und nachvollziehbar, dass der Bauherr nicht bereit 
ist, Monat für Monat mehrere 1000 Euro aus eigener Tasche draufzulegen. Also: Stillstand!  
Die Folge: Auch gut situierte Mieter, die Wohnungseigentum erwerben wollten, haben diesen 
Wunsch zunächst zurückgestellt und sind in den Mietmarkt „geflüchtet“. Dies treibt die Nachfrage 
und damit auch die Mieten weiter nach oben. Befeuert wird diese Entwicklung noch dadurch, dass 
bis auf Weiteres nur noch wenige neue Wohnungen – diese fast ausschließlich die Eigennutzung 
– entstehen werden.  
 
€ 20/m² - Marke überschritten  
Dieses Szenario bleibt nicht ohne Auswirkung auf die Entwicklung der Mieten. Das Problem, dass 
im Großraum München die Nachfrage das vorhandene Angebot deutlich übersteigt, gibt es seit 
Jahrzehnten; wird aber jetzt durch den Stillstand der Bautätigkeit weiter verschärft. Der Mietspiegel 
2023 hat gegenüber dem Mietspiegel 2021 bereits einen Mietsprung von € 12,05/m² auf € 14,58/m² 
ausgewiesen. Seitdem sind die Bestandsmieten durch die bis vor Kurzem galoppierende Inflation, 
die insb. die zahlreichen Indexmieten in München in die Höhe getrieben hat, weiter auf über € 16/m² 
angestiegen. Bei Neuabschluss eines Mietvertrages liegen die Mieten lt. Immoscout inzwischen 
bei durchschnittlich € 21,10/m².  
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Weltweiter Anstieg der Immobilienpreise 
Für ein Ende der Mietsteigerungen gibt es derzeit in Anbetracht der vorliegenden Parameter derzeit 
keine Anzeichen. Im Gegenteil: Wirtschaftsexperten erwarten weltweit hohe Anstiege der 
Immobilienpreise in den kommenden Jahren. Dies geht aus dem Economic Experts survey (EES) 
hervor, den das ifo-Institut und das Institut für Schweizer Wirtschaftspolitik turnusmäßig 
durchführen. Demnach werden die Preise weltweit für Immobilien in den nächsten 10 Jahren im 
Mittel jährlich um 9 % ansteigen. In Österreich werden 6,9 %, in der Schweiz 4,8 % und in 
Deutschland eine Steigerung von 7,2 % jährlich erwartet. Die Mieten werden mit dieser Entwicklung 
nicht Schritt halten und auch nicht Schritt halten können. Damit wird allerdings auch die Rentabilität 
und in Folge auch die Attraktivität des Wohnungsbaus weiter zurückgehen.  
 
RA Rudolf Stürzer 
Vorsitzender Haus + Grund München  
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Unbezahlbare Mieten – Wie Mietern geholfen werden könnte 

 
Was haben Bund, Land und Stadt in den letzten Jahrzehnten schon alles versucht, um den 
Mietanstieg insb. in Ballungsgebieten wie München in den Griff zu bekommen: Mietpreisbremsen 
eingeführt, Kappungsgrenzen und Modernisierungsumlagen reduziert, Mietspiegelberechnungen 
geändert, Zweckentfremdungs- und Umwandlungsverbote beschlossen und und und… Die Folge: 
Keine dieser Maßnahmen konnte die Entwicklung der Mieten wirklich beeinflussen. Wo die 
Nachfrage größer ist als das Angebot, sind die Mieten weiter gestiegen – in unverändertem 
Umfang. Auch die jetzt von der Bundesregierung verlängerte Mietpreisbremse wird daran nichts 
ändern – wie die Erfahrungen der Vergangenheit zeigen. Da sind die Mieten trotz – oder vielleicht 
sogar wegen der Mietpreisbremse gestiegen, nachdem diese den Rückgang der 
Wohnungsbautätigkeit weiter befeuert hat. Auch wenn die Mietpreisbremse nicht unmittelbar für 
Neubauten gilt; Investoren hegen aufgrund ihrer negativen Erfahrungen in der Vergangenheit, in 
der immer häufiger Gesetze kurzerhand geändert werden, erhebliche Zweifel, ob diese Ausnahme 
von der Mietpreisbremse für Neubauten langfristig Bestand hat.  
 
Brauchen wir eine Mietpreisbremse? 
Notwendig und hilfreich könnten Mietpreisbremsen und Kappungsgrenzen für Haushalte mit weit 
überdurchschnittlicher Mietbelastung sein. Darauf ist die Mietpreisbremse aber nicht beschränkt. 
Sie gilt auch z.B. für Haushalte, die sich bei einem Monatseinkommen von € 10.000 ohne Probleme 
eine Wohnung oder ein Haus für € 3.000 monatlich leisten können. Warum diese Mieter – davon 
gibt es gerade im reichen München sehr viele – mit einer Mietpreisbremse geschützt werden sollen, 
konnte bislang kein Politiker, der für die Mietpreisbremse gestimmt hat, vernünftig erklären.  
 
Durchschnittliche Mietbelastung in München seit 30 Jahren unverändert 
Die durchschnittliche Mietbelastungsquote in München lag nach den städtischen 
Wohnungsmarktberichten bereits 1994 bei 30 % und ist bis heute – abgesehen von geringen 
Schwankungen im Laufe der Jahrzehnte – im Ergebnis nicht angestiegen. Allerdings handelt es 
sich dabei nur um die durchschnittliche Mietbelastung d.h. es gibt Haushalte, die lediglich 10 
oder 15 % ihres Monatseinkommens für die Miete aufwenden müssen; andere aber 40 bis 50 %. 
Diese – und nur diese – müssen geschützt oder besser: gefördert werden. Dies funktioniert 
allerdings nicht mit einer für alle Haushalte geltenden Mietpreisbremse. Anstatt einer 
Mietpreisbremse, mit den bekannten Kollateralschäden für den Wohnungsbau sollte bei den 
andauernden Diskussionen um Mietpreisbremsen und deren Verlängerung als Ansatz zur Lösung 
der Mietprobleme in Ballungsgebieten zur Kenntnis genommen werden, dass exakt an dem 
Umstand, an dem weniger gut situierte Haushalte leiden – den hohen Mieten – der Fiskus kräftig 
mitverdient.  
 
Politiker aller Parteien beklagen regelmäßig die hohen und ständig steigenden Wohnungsmieten 
in Ballungsräumen vor allem in der Landeshauptstadt München. Einige, wie Finanzminister und 
Stadtkämmerer, freuen sich darüber – allerdings nur hinter vorgehaltener Hand. Für sie sind hohe 
- und vor allem ständig steigende - Mieten durchaus ein Grund zur Freude. Schließlich haben auch 
sie erheblich zu den Rekordeinnahmen des Fiskus in den vergangenen Jahren beigetragen. 
 
Fiskus kassiert jedes Jahr ca. 1,5 Milliarden Euro aus Münchner Wohnungsmieten  
 
Allein von den Wohnungsmieten, die Münchens Mieterinnen und Mieter zahlen, hat der Fiskus im 
vergangenen Jahr – nur an Einkommensteuer – € 1,5 Milliarden kassiert. Dazu kommen 
Einnahmen, u. a. aus Erbschaft- und Schenkungsteuer, Grundsteuer, Grunderwerbsteuer, 
Umsatzsteuer aus Nebenkosten, Notargebühren, handwerklichen Leistungen etc.  
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In der Landeshauptstadt München gibt es ca. 600.000 Mietwohnungen mit einer Wohnfläche von 
insgesamt ca. 45 Millionen qm. Bei einer durchschnittlichen Nettokaltmiete im Stadtgebiet 
München von monatlich € 16/m² lt. Münchner Mietspiegel 2023 (€ 14,58 (Mai 2023) + 10 % = € 16) 
ergibt sich ein Mietenvolumen (Nettokalt) von € 8,6 Milliarden pro Jahr. Nach Abzug von Reparatur- 
und Verwaltungskosten, Schuldzinsen und sonstigen Werbungskosten verbleiben den Vermietern 
davon durchschnittlich 60%, die mit einem durchschnittlichen Steuersatz von 30% als Einkommen 
versteuert werden. 
Daraus ergibt sich eine Einkommensteuer von jährlich € 1,5 Milliarden, die allein aus den 
Münchner Wohnungsmieten in die Kassen des Fiskus fließen. 
 
€ 16/m² x € 45 Mio. m²  =  €    720.000.000 / Monat x 12 
    =  € 8.640.000.000 / Jahr 
x 60 %     =  € 5.184.000.000 muss der Vermieter versteuern 
x 30 % (Steuersatz)  =  € 1.555.200.000 Einkommensteuer 
    =   € 1,5 Mrd.   
 
3 % Mietsteigerung jährlich = € 45 Millionen Mehreinnahmen jährlich für den Fiskus. 
 
Steigen die Münchner Mieten wie bisher um 3% jährlich, bringt dies dem Fiskus Mehreinnahmen 
von jährlich mehr als   € 45 Millionen – allein aus den Münchner Mieten.  
 
Jeder Euro, um den die Durchschnittsmiete in München steigt, spült jedes Jahr zusätzlich € 100 
Millionen mehr in die Staatskasse. 
 
Die Erhöhung der Mieten zwischen den Mietspiegeln 2021 und 2023 von € 12,05/m² (2021) um € 
2,53/m² auf € 14,58/m² (2023) brachte dem Fiskus Mehreinnahmen von € 245 Millionen.  
 
Fazit: Mit den – durch Mieterhöhungen auch laufend steigenden Mehreinnahmen des Fiskus – 
könnten die wirklich bedürftigen Haushalte gezielt z.B. durch ein angemessenes Wohngeld 
unterstützt werden, ohne dass der Wohnungsbau – wie bei Mietpreisbremsen – weiter Schaden 
nimmt.  
                       
Wohngeld ist kein Preistreiber 
 
Das Argument der Wohngeldgegner, unter denen sich auch Mietervertreter befinden, ein höheres 
Wohngeld würde die Mieten weiter in die Höhe treiben, ist realitätsfremd und beruht auf 
wahltaktischen Überlegungen. Eine Mietpreisbremse zugunsten aller Mieter zu fordern, macht 
politisch einfach mehr her als ein höheres Wohngeld nur für einen Teil der Mieter mit sehr hoher 
Mietbelastung. 
Das Problem der Geringverdiener ist aber gerade der Umstand, dass sich die Höhe der Miete 
ausschließlich nach der Ortsüblichkeit – und nicht nach der Leistungsfähigkeit des Mieters richtet. 
Kaum ein Vermieter wird weniger Miete verlangen, weil der Mietinteressent weniger 
zahlungskräftig ist. Umgekehrt wird auch kaum ein Vermieter mehr Miete verlangen, nur weil der 
Bewerber besonders solvent ist. 
Gerade in Ballungsgebieten wie München, wo sich regelmäßig zahlreiche Interessenten um eine 
angebotene Mietwohnung bewerben, wird nicht um die Höhe der Miete gefeilscht, sondern die vom 
Vermieter verlangte Miete bezahlt. Hier musste noch kein Vermieter die Miete reduzieren, weil 
niemand die verlangte Miete zahlen konnte oder wollte.  
Schon aus diesem Grund kann ein höheres Wohngeld nicht dem Vermieter, sondern ausschließlich 
bedürftigen Mietern  zugute kommen.  
 
Nachdem das allgemeine Steueraufkommen nicht zweckgebunden ist, kann zwar grundsätzlich 
nicht verlangt werden, dass ein bestimmter Teil der aus der Wohnungswirtschaft vereinnahmten 
Steuern wieder an diese (z. B. in Form von Wohn- oder Baugeld) zurückfließen muss. 
Allerdings treibt der Staat im Bereich der Wohnungswirtschaft die Mieten, an denen er selbst kräftig 
mitverdient, durch immer neue Maßnahmen u.a. energetische Vorgaben weiter in die Höhe, so 
dass das bestehende Missverhältnis zwischen dem, was von den hohen Mieten abgeschöpft wird 
und dem, was an bedürftige Mieter, die darunter leiden, zurückfließt, jährlich um Milliardenbeträge 
wächst. 
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CO²-Abgabe – Haus und Grund zieht vor Gericht 

Staat verweigert Bürgern das Klimageld 
 
Mit der CO²-Abgabe sollten Bürger zu einem sparsamen Verhalten insb. beim Heizen und 
Autofahren angehalten werden. Je höher der Verbrauch an fossilen Energien und 
entsprechenden CO²-Emissionen, desto höher die Abgabe, die auf die jeweiligen 
Energiepreise aufgeschlagen wird. Diese Abgabe steigt von Jahr zu Jahr: Ab 01.01.2024 
wurde sie von bisher 30 € auf 45 € je Tonne Öl/Gas angehoben und wird ab 01.01.2025 auf € 
55 steigen.  
 
Klimageld wird Bürgern vorenthalten 
Vor Einführung der CO²-Abgabe wurde den Bürgern versprochen, dass die Mehrkosten über 
das sog. Klimageld zurückfließen. Der beabsichtigte Lenkungseffekt, durch den die Bürger zu 
einem sparsamen Umgang mit Energie angehalten werden sollen, hätte bewirken sollen, dass 
derjenige, der viel verbraucht über das Klimageld weniger zurückbekommt als er über die 
Abgabe bezahlt hat. Umgekehrt würde derjenige, der wenig verbraucht hat, dadurch belohnt, 
dass er mehr zurückbekommt als er bezahlt hat. Damit hatte die Ampel den Bürgern einen 
fairen Ausgleich versprochen, der sozial und auch klimagerecht wäre.  
Jetzt plötzlich die Kehrtwende: Laut Finanzminister Christian Lindner wird das Klimageld in 
dieser Legislaturperiode nicht mehr kommen. Heißt: Die Bürger bleiben auf der CO²-Abgabe 
sitzen. Aus der Abgabe ist damit eine zusätzliche Steuer geworden. Ungerecht und auch 
unsozial: Gerade sozial schwache Bürger leiden unter der Vorenthaltung von mehreren 
hundert Euro im Jahr. 
 
CO²-Aufteilung zwischen Vermietern und Mietern rechtswidrig 
Mit der Aufteilung der CO²-Abgabe zwischen Vermietern und Mietern im Rahmen der 
Heizkostenabrechnung sollte für Vermieter ein Anreiz zur energetischen Sanierung und damit 
zur Minderung des Verbrauchs und des CO²-Ausstoßes geschaffen werden. Abhängig vom 
CO²-Ausstoß der Wohnung müssen sich Vermieter mit bis zu 95 % (bei sehr hohen CO²-
Ausstoß) an der Abgabe beteiligen. Dies wäre nachvollziehbar und auch gerecht, wenn sich 
der Energieverbrauch nach dem energetischen Zustand des Gebäudes berechnen würde wie 
es z.B. bei einem Energiebedarfsausweis zum Ausdruck kommt.  
Nach dem CO²-Gesetz bestimmt sich der prozentuale Anzahl des Vermieters an der Abgabe 
jedoch nicht nach den energetischen Zustand des Gebäudes – auf den der Vermieter Einfluss 
hat – sondern orientiert sich ausschließlich am jeweiligen Vorjahresverbrauch des Mieters – 
auf den der Vermieter keinen Einfluss hat.  
  



94

Die Folge: Je ausgiebiger und intensiver der Mieter heizt oder duscht und je mehr Personen 
die Wohnung nutzen, desto mehr CO²-Abgabe muss der Vermieter zahlen – obwohl er auf 
diese Umstände keinen Einfluss hat. Diese Abhängigkeit die Zahlungspflicht des Eigentümers 
vom Verhalten des Mieters der Wohnung stellt einen grundgesetzwidrigen Eingriff in das 
Eigentumsrecht von Hauseigentümer und Vermietern dar.  
 

 
 
 
RA Rudolf Stürzer 
Vorsitzender Haus + Grund München 
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Wie es wirklich ist, in München Wohnungen zu vermieten 

Von Katja Schnitzler 

Was ist dran am Miethai-Klischee in der Stadt mit den höchsten Wohnkosten? Einblicke von Vermietern, die erst 
in der Rente wirklich profitieren – oder ein Mietshaus erben, aber nun hochverschuldet sind. 

Seinen Namen, sagt der Mann in der Outdoor-Jacke, den möchte er nicht so gerne in der Zeitung lesen. Auch in 
seinem Umfeld bindet er nicht jedem auf die Nase, dass er drei Wohnungen besitzt. Dass er ein Münchner 
Vermieter ist – zu schlecht ist deren Ruf und zu groß sind die Vorurteile: Sie können Höchstpreise verlangen und 
tun das auch! Wer in München Wohnungen vermietet, lebt ein sorgenfreies Kapitalistenleben, ohne allzu viel 
arbeiten zu müssen! Stimmen diese Miethai-Klischees? 

Einblicke gibt der Mann, der hier Manfred Kern heißen soll und seit 30 Jahren sozusagen im Geschäft ist, aber 
das erste Mal in der Rente Gewinn aus der Miete beziehen wird. Elisabeth Wiskott, die vor allem mit dem 
Wiederverkauf ihrer Wohnungen Geld machte und wieder investierte, moderate Preise verlangt – aber sich mit der 
Unvernunft mancher Mieter herumschlagen muss. Und Wolfgang Donhärl, der ein großes Mietshaus in bester 
Lage geerbt hat – und erst mit über 80 Jahren schuldenfrei sein wird. 

München ist eine Stadt der Mieter, 75 Prozent der Bewohner leben in vier Wänden, die ihnen nicht gehören. 
Deren Besitzer sind aber in den wenigsten Fällen Immobilienfirmen, städtische Eigentümer oder 
Genossenschaften: Fast 80 Prozent der Wohngebäude gehören Privatpersonen oder einer 
Eigentümergemeinschaft. Das heißt, ein Großteil der Münchner Mieterinnen und Mieter hat es beim Wohnen nicht 
mit einem gesichtslosen Unternehmen zu tun. 

Und sie nehmen manchmal mehr Einfluss auf das Leben ihrer Vermieter, als diese geplant hatten. Als Manfred 
Kern vor drei Jahrzehnten einen Anteil am Erlös des Hausverkaufs seiner Eltern bekam, entschied er sich, mit 
diesen 40 Prozent Eigenkapital und einem Kredit seine erste Wohnung zu kaufen. Doch der Mieter wurde 
arbeitslos, die monatliche Zahlung fiel aus – aber der Kredit mit Zinsen und Tilgung lief ja weiter. Also arbeitete 
Kern fünf Tage in seinem Beruf und kellnerte „noch mal 20 bis 30 Stunden am Wochenende, das hätte ich offiziell 
gar nicht machen dürfen“, erzählt er. 

Die Wohnung konnte er so halten und ließ sich nicht abschrecken – er entschied sich dafür, sparsam zu leben und 
weitere Wohnungen zu finanzieren. Damit sei er nicht allein, erst neulich habe er sich mit einer Fußpflegerin 
ausgetauscht, die ebenfalls vermiete: Auf einem Ausflug mit Freunden habe diese ihre Brotzeit selbst 
dabeigehabt, die anderen hätten teuer in der Wirtschaft bestellt. Wer finanzielle Sicherheit wolle, ohne groß zu 
erben, müsse verzichten können, sagt Kern. Auch er habe nicht aufgehört, am Wochenende zusätzlich zu 
arbeiten, wenn auch nicht mehr so exzessiv: Als Gelegenheits-Reisebusfahrer nutzte er die Wartezeit nicht, um 
sich fremde Orte anzuschauen, sondern absolvierte in den Pausen diszipliniert ein Fernstudium. 

„Sie hätte nicht mehr zahlen können, das wäre menschlich nicht vertretbar gewesen.“ 

Dafür kann er seinen Rentensparplan nun betreten und tut das hin und wieder, um nach dem Rechten zu sehen 
und kleinere Reparaturen selbst zu übernehmen. Inzwischen gehören ihm ein Appartement und zwei Wohnungen 
am Münchner Stadtrand, er selbst lebt mit seiner Tochter außerhalb in einer Doppelhaushälfte. Im Appartement 
wohnte eine Seniorin, deren günstige Miete habe er bis zu deren Tod nicht erhöht. „Sie hätte nicht mehr zahlen 
können, das wäre menschlich nicht vertretbar gewesen.“ 

Danach suchte er aber gezielt jüngere Bewohner, „das könnte man bösartig als diskriminierend ansehen“. Doch 
seine Tochter wolle vielleicht in nicht allzu ferner Zukunft ausziehen, dann brauche er das Appartement. Und 
jüngere Mieter wechseln eher mal auch ohne Kündigung. Eine der größeren Wohnungen habe er gezielt an eine 
Familie vermietet, die aus Eritrea geflohen war. Kern engagierte sich selbst in der Flüchtlingshilfe.  

Die Familie sei ein Glücksfall, „zwei Monate nach dem Einzug sind sie wirklich angekommen“: Der Mann fand eine 
Festanstellung, die Familie halte die Zweizimmerwohnung in Ordnung, auch wenn es nun mit dem zweiten Kind 
eng werde, „aber sie sollen so lange bleiben, wie sie wollen“. 

Auch bei Neuvermietungen verlange er den Mittelwert des Münchner Mietspiegels. Er entscheide sich nach 
Bauchgefühl für neue Mieter. Für die andere Zweizimmerwohnung bekam er über Immoscout 300 Anfragen, 
daraus suchte er drei Favoriten aus. Ein Kandidat sagte ab, der zweite meldete sich gar nicht, den Zuschlag 
bekam ein Paar aus dem Viertel, das sich für die Wohnung wie für eine Stelle beworben hatte. 

 



114

                                      vom 17.05.2024 
 
 

Wichtig ist Kern, dass die Mieter möglichst kein Home-Office machen: Während der Corona-Pandemie hatte ein 
anderes Paar viel Zeit daheim verbracht, aber die höhere Feuchtigkeit nicht entlüftet. Für die Schimmelsanierung 
musste Manfred Kern 6000 Euro zahlen.  

Dabei bekommt er noch nichts raus aus seinen Mieten, sie begleichen die Kreditkosten. Erst in zehn Jahren, wenn 
er das Rentenalter erreicht hat, zahlen sich seine Wohnungen für ihn im Wortsinn aus. Was er sich jetzt schon 
spart: selbst Miete zu zahlen. 

Er ist dafür, dass auch junge Leute in Wohneigentum investieren; gut schlafen könnten sie trotz Kredit, sollte 
etwas schiefgehen, muss die Wohnung eben wieder verkauft werden. Ein Vorteil von München: Hier gibt es stets 
genug Interessenten, sowohl Käufer als auch Mieter. 

Allerdings müsse man sich darüber im Klaren sein, dass es nicht von allein läuft: Reparaturen sind schnell zu 
organisieren, man muss vor Ort ansprechbar sein, sich um Finanzierung und Mieter kümmern. „Wer das nicht will, 
muss einen Verwalter engagieren.“ 

Doch das könnte schwierig werden, sagt Rudolf Stürzer, Vorsitzender des Haus- und Grundbesitzervereins in 
München. So wie gute Handwerker teuer und rar geworden sind, würden auch Verwaltungen oft nur noch 
lukrativere Aufgaben mit mindestens 20 Wohnungen übernehmen, und die Kleinvermieter „müssen allein mit 
immer mehr Bürokratismus kämpfen“.  

Neben der leicht anfechtbaren Betriebskostenabrechnung machten Vermietern neue Gesetze mit strengen 
Energievorgaben sowie die Rechtsprechung zugunsten von Mietern zu schaffen. Müsse etwa eine neue Heizung 
eingebaut werden, soll diese laut dem neuen Gebäudeenergiegesetz klimafreundlich sein und wird bezuschusst. 
Aber wer hat mehrere Zehntausend Euro auf der hohen Kante, fragt Stürzer. 

„Zudem bekommen über 60 Jahre alte Vermieter kaum Kredit von der Bank für die Sanierung“, da dieser nicht 
mehr vom Wohnungswert gedeckt sein darf, sondern sich am laufenden Einkommen orientiert – eine Regelung 
nach zu vielen Zwangsversteigerungen in den 1990er-Jahren, so Stürzer. Eine Lizenz zum Gelddrucken, das sei 
Vermieten in München nie gewesen – auch weil der Kaufpreis ungleich höher sei als anderswo und damit die 
niedrigste Rendite in Deutschland erzielt werde. Immerhin, vor Leerstand müsse hier keiner Angst haben. Vom 
Steuervorteil profitiert sie - gerecht findet sie ihn nicht 

Das ist auch nicht das Problem von Elisabeth Wiskott – schwierig wird es manchmal erst, wenn die Mieter drin 
sind. Ihre Vermieter-Karriere begann vor 35 Jahren, als sie selbst auf der Suche nach einer anderen Bleibe für 
ihre WG war. Und auch bei ihr gab ein Erbe den Ausschlag, es mit Kaufen statt Mieten zu probieren: Mit 40 000 
Mark als Grundstock erwarb sie eine günstige Dreizimmerwohnung an der Rosenheimer Straße, zwanzig Jahre 
später war sie abbezahlt. In den Jahren nach dem ersten Kauf investierte sie immer wieder in Wohnungen, die sie 
nach mehreren Jahren oder Jahrzehnten wieder veräußerte – bis auf ein Mal mit üppigem Gewinn wegen der 
enorm gestiegenen Immobilienpreise.  

Dass der Verkauf nach zehn Jahren steuerfrei ist, „davon haben wir zwar profitiert, aber richtig finde ich es nicht – 
Aktienverkäufe werden ja auch versteuert“, sagt Elisabeth Wiskott. 

Sie verlange nur moderate Mieten zwischen zehn und 13 Euro pro Quadratmeter. Schließlich habe sie die 
Wohnungen „noch zu normalen Zeiten gekauft, als sie in München für bis zu 2500 Euro pro Quadratmeter zu 
haben waren“. Sie findet, dass die Mieten „einigermaßen zum Einkaufswert und den Renovierungen passen 
müssen“. 

Derzeit besitzt sie vier Wohnungen, zwei Läden und ein Reihenhaus in Pasing, in dem sie und ihr Mann selbst 
wohnen. Mit etwa 30 Objekten habe sie im Laufe der Jahre kaum Probleme gehabt, „aber meistens sind es die 
Mieter, die Ärger machen“. Ihre erste Wohnung musste sie komplett neu renovieren, nachdem der junge 
Bewohner „sie komplett ramponiert hat, die Türen eingetreten, überall Alkoholflaschen – sie sah aus wie eine 
Messie-Wohnung“. Ein Rechtsanwalt erwirkte, dass der Vater des Randalierers die Kosten tragen musste. 

Ein Mieter verschwand einfach, andere wollten die Nebenkosten nicht bezahlen, die sie selbst in die Höhe 
getrieben hatten: Eine Frau habe den Zähler nicht ablesen lassen, wurde geschätzt und erwartete von Wiskott, die 
Mehrkosten zu tragen. Andere hätten ständig das Fenster gekippt und wunderten sich über die hohen Heizkosten, 
„aber sie hören nicht, ich habe sie so oft darauf hingewiesen“. Erbschaftssteuer ist gerechtfertigt, „aber sie müsste 
an der Miete festgemacht werden“ 
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Ein Mieter habe einen mysteriös hohen Warmwasserverbrauch, „als würde er am Tag dreimal die Badewanne 
leeren“ – das Geld stottert er derzeit bei ihr ab, denn Wiskott muss vorlegen. Und bleibt mit Pech auf den 
Nebenkosten sitzen, „etwa als eine Frau das Wasser hat tropfen lassen, die damals 4000 Mark musste ich selbst 
zahlen“. Wiskott hätte klagen können, „aber die Frau hatte ja nichts“. 

Mehrere Wohnungen, hohe Gewinne nach Verkäufen, dennoch arbeitet die 68-jährige Expertin für Großrechner 
noch ab und an: „Als Freiberufler haben mein Mann und ich relativ wenig Rente“, diese bessern sie so auf, ein 
weiterer Teil kommt durch die Mieten rein. Einmal soll der Sohn alles erben. Dass dieser dafür Steuern zahlen 
muss, findet Wiskott in Ordnung – allerdings „müsste die an der Jahresmiete festgemacht werden“. Nur so könne 
diese billig bleiben, sonst verkaufen Erben wegen der hohen Steuer an Investoren.  

Doch die Erbschaftsteuer für Immobilien orientiert sich nicht an den Mieten, sondern am Bodenrichtwert – und der 
ist in Bayern besonders hoch. Gegen diese regionale Ungleichbehandlung klagt Bayerns Regierung vor dem 
Bundesverfassungsgericht. In München sind Erben von Mietshäusern mitunter zum Veräußern gezwungen, um 
die Steuer in Millionenhöhe begleichen zu können. 

Denn der Bodenrichtwert orientiert sich daran, was bei einem Verkauf in dieser Lage erzielt werden könnte – auch 
wenn dieser gar nicht geplant ist. 

„Das ist der reine Papierwert“, kritisiert Rudolf Stürzer vom Haus- und Grundbesitzerverein. Würde hingegen nach 
Ertrag besteuert, wäre das ein Anreiz für Vermieter, weiter oder überhaupt soziale Mieten zu nehmen. Der 
Bodenrichtwert habe sich in den vergangenen zehn Jahren „verdrei- bis verfünffacht, aber die Freibeträge sind 
gleich geblieben“. Seitdem könnten Erben die Immobilien nicht halten und verkauften an Investoren – und das in 
einer Zeit des Wechsels, „in der die Babyboomer ihren Besitz weitergeben. Vielen Politikern ist das Ausmaß des 
Problems noch nicht bewusst“, glaubt Stürzer. 

Auch Wolfgang Donhärl sagt: „Ich bekam es schon mit der Angst zu tun.“ Dabei hat er doch Glück, seit mehr als 
hundert Jahren besitzt seine Familie ein großes Mietshaus mit begehrten Altbauwohnungen im ebenfalls beliebten 
Viertel Au. Seine Mieter sieht er jeden Tag, manche sogar mehrmals. Seine Mieter sind seine Nachbarn, nicht 
erst, seit er 2017 gemeinsam mit seiner Schwester das Haus mit 14 Wohnungen und zwei Läden von seiner 
Mutter geerbt hatte. „Meine Tochter ist hier im Haus geboren“, erzählt er, wenn er stolz die wieder freigelegte 
Jugendstilmalerei im Treppenhaus präsentiert. 

Trotzdem bekam er es mit der Angst zu tun, als er sich gemeinsam mit seiner Schwester entschied, ihr Zuhause 
nicht zu verkaufen: „Solche Summen bin ich nicht gewohnt.“ Nach dem Erbe mussten sie eine Million Euro 
Steuern bezahlen. Der Kredit dafür läuft bis 2048, dann ist Donhärl älter als 80 Jahre.  

Errechnet wurde die Höhe der Steuer an dem, was bei einem Verkauf möglich wäre. „Dass statt eines Hauses mit 
denkmalgeschützter Fassade kein Hochhaus draufgestellt werden kann, berücksichtigt das Finanzamt nicht“, 
kritisiert Donhärl. 

Das bleibt nicht ohne Folgen für ihre Mieter, die jahrzehntelang zu moderaten Beträgen von sechs bis sieben Euro 
pro Quadratmeter hier wohnten – auch weil Donhärls Mutter in den 1980er-Jahren kaum Erbschaftsteuer hatte 
zahlen müssen. Nun waren die Geschwister gezwungen, die Preise schon zweimal um 15 Prozent anzuheben, 
auch um fällige Sanierungen in dem alten Haus leisten zu können. 

Der Speicher wurde isoliert, nun sollen die Gasheizungen raus und Fernwärme rein. „Die Million, die wir an den 
Staat zahlen, fehlt uns bei diesen Projekten.“  

Frei werdende Wohnungen müssen renoviert werden, sodass neue Mieter für 15 Euro pro Quadratmeter 
einziehen. „Skurrilerweise ist das derzeit in München schon fast ein Schnäppchenpreis“, sagt Donhärl, der findet: 
Hausbesitz verpflichte, auch sozial zu sein. 

Nur die notwendigen Sanierungen in dem 120 Jahre alten Haus, die kann er trotz seines sicheren Jobs beim 
Bundesamt für Strahlenschutz nicht von seinem Gehalt zahlen – auch wenn er sich „einen Riesenbatzen jeden 
Monat spart“, denn für die großzügige Wohnung im eigenen Haus zahlt er natürlich keine Miete. Hätte er ein paar 
Jahre später geerbt, wären wohl zwei Millionen Euro Steuer fällig gewesen, „dann hätten wir uns etwas anderes 
einfallen lassen müssen“. Doch einen Verkauf hätte er bereut, „es ist doch unsere Heimat“. So lebt er im Luxus, 
hochverschuldet.  
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MÜNCHEN TV sendet in der Münchner Wirtschaft ein Interview mit RA Georg 
Hopfensperger zum Thema Heizungsaustausch / kommunale Wärmeplanung.  
 
https://www.muenchen.tv/mediathek/video/muenchner-wirtschaft-15/ 
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Der Bayerische Rundfunk und das Bayerische Fernsehen senden ein 
Interview mit RA Rudolf Stürzer zum neuen bayerischen 
Modernisierungsgesetz über den Bürokratieabbau u.a. im Bereich des 
Baurechts.  
 
 



154

    Nr. 30 vom 27.07.2024 
 

 

 

 



155154

      vom 02.08.2024 
     
 

 

 



156

Nr. 31 vom 31.07.2024 
 

  
 
 

 



157156

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
 W

EB
IM

M
O

B
IL

IE
N 

vo
m

 0
3.

08
.2

02
4 

 

 



158

    
                              WEBIMMOBILIEN vom 03.08.2024 

 
 

 
 

                                      vom 09.08.2024 
 
 

    



159158

                                      vom 09.08.2024 
 
 

    



160

    Nr. 32 vom 10.08.2024 
 

 

 



161160

   vom 11.08.2024 
 

von David Entsfellner 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nach Gewittern können herabstürzende Äste eine Gefahr sein, wie zuletzt auch im Englischen Garten 
in München. Aber wer ist für die Baumsicherheit verantwortlich? Und was, wenn mein Baum auf den 
Nachbarn stürzt? 

Stürme fällen Bäume: Der sogenannte "Windbruch" gehört zur Natur. In belebten Gegenden kann das 
aber sehr schnell gefährlich werden. So wurde vor Kurzem eine Münchnerin im Englischen Garten von 
einem herabstürzenden Ast schwer am Kopf verletzt. 

So ein Fall wirft natürlich einige Fragen auf. Hätte der Vorfall verhindert werden können? Haftet jemand 
für die Verletzungen und wenn ja, wer? 

Regelmäßige Baumkontrolle ist Pflicht 

Generell gilt: Wegen der sogenannten "Verkehrssicherungspflicht" müssen Bäume regelmäßig 
kontrolliert werden, um die Gefahr von herabfallenden Ästen oder umstürzenden Bäumen zu verringern. 
Die Verantwortung liegt dabei beim Besitzer des Baumes, aber: "Nach deutschem Schadensersatzrecht 
besteht eine Haftung für Schäden nur, wenn ein Verschulden des Baumeigentümers vorliegt", erklärt 
Rudolf Stürzer, Vorsitzender des Vereins "Haus+Grund München". 

Im Englischen Garten ist dafür der "Kompetenzstützpunkt Baummanagement" der Bayerischen 
Schlösserverwaltung zuständig. Professionelle Baumkontrolleure untersuchen die Bäume im englischen 
Garten einmal jährlich auf Schäden – etwas häufiger als nötig: Es gibt zwar keine gesetzliche Vorschrift, 
wie oft Kontrollen stattfinden müssen. Je nach Zustand und Alter der jeweiligen Bäume werden ein bis 
drei Jahre empfohlen. 

Auch im eigenen Garten braucht es eine regelmäßige Sichtkontrolle. Hier reicht es dagegen oftmals, als 
Besitzer auf offensichtliche Schäden zu achten: Faulstellen, morsche Äste oder Pilzfruchtkörper zum 
Beispiel. Rudolf Stürzer erklärt: "Wenn ich aber selber Gefahr feststelle, muss ich gegebenenfalls einen 
Sachverständigen einschalten", eine professionelle Baumkontrolle also.  

 

Herabstürzende Äste: 
Baumbesitzer in der Pflicht 
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Wird dabei festgestellt, dass vom Baum eine Gefahr ausgeht, müssen schnell Maßnahmen ergriffen 
werden. Das kann je nach Situation Verschiedenes bedeuten: vom Aufstellen einer Warntafel bis zum 
Fällen des Baumes. 

Wann haftet der Baumbesitzer? 

Wird jemand durch einen Baum verletzt, prüfen Sachverständige zunächst, ob der Schaden vorhersehbar 
war. Der Baumeigentümer ist also noch nicht sofort haftbar. Eine Schuld besteht erst, wenn er, 
beziehungsweise ein Baumkontrolleur, die Gefahr im Vorhinein erkennen und abwenden kann.  

Wenn der Besitzer des Baumes seiner Kontrollpflicht also nicht nachkommt und jemand verletzt wird, 
dann kann ihm Fahrlässigkeit vorgeworfen werden. Meistens führt das zu Schadensersatzzahlungen. 
"Aber das viel gravierendere ist die zivilrechtliche Haftung: Wenn jemand schwer verletzt wird, dann muss 
der Schädiger (der Baumbesitzer, der nicht ausreichend kontrolliert hat, Anm. d. Red.) vielleicht 
Schmerzensgeld zahlen."  

Für Baumbesitzer ist es also wichtig, regelmäßige Kontrollen durchzuführen oder durchführen zu lassen 
und diese auch gut zu dokumentieren. Stürzer empfiehlt Hausbesitzern außerdem eine Eigentümer-
Haftpflichtversicherung. 

In München und anderen Städten müssen Baumbesitzer übrigens aufpassen. Mancherorts gilt eine 
strenge Baumschutzverordnung. Bäume dürfen ab einem gewissen Umfang (München: 80, bald 60 cm) 
nicht ohne Genehmigung gefällt werden. "Deswegen sollte man möglichst einen Mitarbeiter der 
Naturschutzbehörde dazu ziehen, damit er sich das anschaut. Sonst können Bußgelder drohen", so 
Stürzer. 

Wenn der Waldspaziergang riskant wird 

Natürlich lässt sich das Risiko für herabstürzende Äste nie vermeiden. Ab einer Windstärke der Stufe 
acht auf der Beaufortskala, also mindestens 62 km/h, stehen Baumbesitzer normalerweise nicht mehr in 
der Verantwortung. Man spricht hier von einer "höheren Naturgewalt". Als Faustregel erkennt man diese 
Windstärke daran, dass der Wind kleine Zweige von den Bäumen bricht. 

Bei Stürmen oder starkem Wind sollte man deswegen auf Waldspaziergänge verzichten. Aber auch 
danach ist das Risiko erhöht. Noch mehrere Tage nach einem Sturm können umgeknickte Bäume unter 
Spannung stehen oder entwurzelt an andere Bäume gelehnt sein. Wenn sie dann plötzlich in Bewegung 
geraten, können Vorbeigehende ernsthaft verletzt werden. 
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   vom September 2024 
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   vom 04.09.2024 
 

 
von Moritz Stadler 

 

 

 

RA Rudolf Stürzer kritisiert im Interview mit der Rundschau des Bayerischen 
Fernsehens, dass die Höhe der vom Vermieter zu zahlenden CO2-Abgabe nicht vom 
energetischen Zustand des Gebäudes, sondern allein vom Verbrauch des Mieters bestimmt 
wird.  

Heizkosten: Vermieter müssen 
sich an CO2-Abgabe beteiligen 
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vom September 2024 
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Nr. 37 vom 11.09.2024 
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                                      vom 21.09.2024 
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      vom 04.10.2024 
     
 

 



182

    Nr. 40 vom 05.10.2024 
 

 

 



183182

   
   

   

  

vo
m

 0
4.

10
.2

02
4 

 



184

Nr. 41 vom 09.10.2024 
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                              vom 05.10.2024 
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   vom Oktober 2024 
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   vom 10.10.2024 
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                                      vom 10.10.2024 
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                                      vom 10.10.2024 
 
 

 

 

 

 

     vom 10.10.2024 
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    vom 17.10.2024 
 

 

 

 
 
 
 

Der Bayerische Rundfunk sendet ein Interview mit RA Rudolf Stürzer 
zur Kritik von Haus + Grund an der Verlängerung der Mietpreisbremse.  

 

 



191190

Round Table der CSU vom 16.10.2024 
 
 

 

 

RA Rudolf Stürzer referiert und diskutiert in einer Videokonferenz mit dem bayerischen 
Bauminister Christian Bernreiter, Abgeordneten des Bundes- und Landtags sowie 
Vertretern aus der Wohnungs- und Bauwirtschaft über die Forderungen von HAUS + 
GRUND nach einer Verbesserung der Rahmenbedingungen in der Wohnungswirtschaft und 
bei der Förderung des Wohnungsbaus. 
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    Nr. 42 vom 19.10.2024 
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   vom 17.10.2024 
 

von Manuel Rauch und Daniel Knopp 

 

Die Mietpreisbremse soll bis Ende 2028 verlängert werden. Die Bundesregierung hat einen entsprechenden Gesetzentwurf 
auf den Weg gebracht. Eigentümer sehen das kontraproduktiv und auch vom Mieterverein München kommt Kritik. 

Wer in den nächsten vier Jahren eine neue Wohnung in einer attraktiven Gegend sucht, kann wohl weiter auf die 
Mietpreisbremse setzen. Sie soll bis 2028 verlängert werden. Den entsprechenden Gesetzentwurf hat Justizminister Marco 
Buschmann (FDP) nun auf den Weg gebracht. Ohne eine neue Regelung würde die Mietpreisbremse im kommenden Jahr 
auslaufen. Aber was bringt sie eigentlich? 

Viele Mieter wissen zu wenig über Mietpreisbremse 

Jedes Bundesland entscheidet selbst über die Mietpreisbremse, und auch jede Kommune muss zustimmen. In Bayern 
machen aktuell mehr als 200 Städte und Gemeinden mit. Trotzdem steigen die Mieten immer weiter. Im vergangenen Jahr 
lag das Plus im Freistaat bei rund fünf Prozent, in München waren es sogar 8,7 Prozent.  

Eine Studie der Technischen Universität und der Ludwig-Maximilians-Universität München kommt zu dem Ergebnis: Der 
Großteil der befragten 10.000 Mieter wusste gar nicht, dass die Mietpreisbremse auch für sie gilt. Dabei könnte laut Studie 
über ein Viertel der Befragten die Miete anfechten. Eingefordert haben eine Mietminderung aber nur 2,4 Prozent der 
Befragten. 

Mietpreisbremse hilft nur in wenigen Fällen 

Das bestätigt auch Simone Burger vom Münchner Mieterverein. "Die Mietpreisbremse hat in München nur in ganz wenigen 
Fällen geholfen", erklärt sie. So habe sich etwa ein älteres Ehepaar aus Schwabing gemeldet, dessen Vermieter zu viel 
für die Wohnung verlangt haben.  

"Mit einem Schreiben ist es uns gelungen, die Miete um 360 Euro zu senken", erzählt Burger. Das komme aber nur sehr 
selten vor. Die Mietpreise seien schlicht zu unbekannt. Außerdem hätten Mieter oftmals Angst davor, sich mit ihrem 
Vermieter anzulegen. Dazu kommen zahlreiche Ausnahmen, in denen die Mietpreisbremse nicht gilt.  

Haus und Grund sieht Regelung kontraproduktiv 

Dass die Mietpreisbremse im Alltag keine große Rolle spielt, bestätigt auch Rudolf Stürzer vom Haus- und 
Grundbesitzerverein in Bayern. In den letzten neun Jahren habe sie kaum Auswirkungen auf die Mietentwicklung in Bayern 
gehabt. "Wir sehen die Mietpreisbremse kontraproduktiv, weil sie Investoren von dem dringend notwendigen 
Wohnungsbau abschreckt, damit das Wohnungsbauangebot weiter verknappt und die Mieten eher in die Höhe treibt", 
meint Stürzer. 

Mieterverein fordert weniger Ausnahmen 

Der Mieterverein hingegen begrüßt grundsätzlich die Entscheidung der Politik, die Mietpreisbremse zu verlängern. Simone 
Burger fordert aber, die Regelung zu verschärfen und die meisten der Ausnahmen zu streichen, außer beim Neubau. 
Lediglich bei Wohnungen, die nach 2014 vermietet wurden, hält der Mieterverein eine Ausnahme von der Mietpreisbremse 
für sinnvoll. 

Mietpreisbremse verlängert: 
Nicht jeder findet das gut (genug) 
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Nr. 43 vom 26.10.2024 
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          vom 24.10.2024 
  
 

 

       

 

RA Rudolf Stürzer und RAin/StBin Agnes Fischl-Obermayer diskutieren 
auf dem Podium des ImmoFokus im Münchner Literaturhaus mit H&G 
Präsident Dr. Kai H. Warnecke, der Geschäftsführerin des Mietervereins 
RAin Monika Schmid-Balzert, Thomas Aigner und Dr. Wolfgang Donhärl als 
betroffenen Hauseigentümer über die Forderungen von Haus + Grund nach 
Abschaffung oder grundlegender Reformierung der Erbschaft- und 
Schenkungssteuer. 
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   vom 26.10.2024 
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   vom 26.10.2024 
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   vom 26.10.2024 
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   vom 26.10.2024 
 

 

 



200

   vom 26.10.2024 
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vom 29.10.2024 
  

 

        

 

 

RA Rudolf Stürzer referiert auf einer Tagung der Akademie für Politische Bildung 
mit Innenminister Joachim Herrmann und Alt-OB Christian Ude über die Entwicklung 
des Münchner Wohnungsmarktes und diskutiert unter Moderation der Leiterin des 
Münchner Sozialreferats Dorothee Schiwy mit der Vorsitzenden des Münchner 
Mietervereins Beatrix Zurek über den sozialen Wohnungsbau, Mietpreisbremse, 
Mietspiegel und weitere wohnungspolitische Themen. 
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Nr. 45 vom 06.11.2024 
 

   
 
 

 



205204

       vom 06.11.2024 
  
 

  

  

 

Der Immobilienbrief München berichtet über den ImmoFokus im Münchner 
Literaturhaus zum Thema „Erbschaftsteuer“ mit RA Rudolf Stürzer, 
RAin/StBin Agnes Fischl, Präsident Dr. Kai H. Warnecke, der 
Geschäftsführerin des Mietervereins RAin Monika Schmid-Balzert, Thomas 
Aigner und Dr. Wolfgang Donhärl als betroffenen Hauseigentümer. 
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   vom 08.11.2024 
 

 
 

 

  

In der Abendschau des Bayerischen Fernsehens erläutert RA Rudolf Stürzer wie die 
Grundsteuer berechnet wird.   



208

   vom November 2024 
 
 

 



209208

   vom 10.11.2024 
 

 
 

  

  

 

Das Bayerische Fernsehen sendet in der Rundschau Interviews mit dem Bayerischen 
Finanzminister Albert Füracker und RA Rudolf Stürzer zur Frage, wann Haus- und 
Wohnungseigentümer mit einem Bescheid der Stadt über die Höhe der ab 01.01.2025 zu 
zahlenden Grundsteuer rechnen können.  
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      vom 15.11.2024 
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   vom 13.11.2024 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RA Georg Hopfensperger diskutiert in der Live-Sendung des Bayerischen 
Fernsehens „jetzt red i“ mit dem Bayerischen Bauminister Christian Bernreiter (CSU), 
Stadtbaurätin Prof. Elisabeth Merk und Studiogästen über wohnungspolitische 
Themen. 
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    Nr. 46 vom 16.11.2024 
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   vom 15.11.2024 
 

 

 

In seiner wöchentlichen Kolumne im Münchner Merkur zitiert Alt-OB Christian Ude die 
von RA Rudolf Stürzer in seinem Vortrag in der Akademie für Politische Bildung in Tutzing 
genannten Gründe, die zu dem permanenten Wohnungsmangel in München in den letzten 
50 Jahren geführt haben. 
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Nr. 47 vom 20.11.2024 
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vom 20.11.2024 
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     vom 20.11.2024 
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vom 23.11.2024 



218

vom 23.11.2024 



219218

vom 24.11.2024 
  

        

 

 

RA Georg Hopfensperger nimmt bei der Podiumsdiskussion der Tagung der 
Evangelischen Akademie in Tutzing zur Veranstaltung "Wohnst Du schon oder 
suchst Du noch?" u.a. mit Stadtbaurätin Elisabeth Merk teil.  
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vom 26.11.2024 
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vom 06.12.2024 
vom 06.12.2024 
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Radio Arabella sendet ein Interview mit RA Georg Hopfensperger zur 
Zulässigkeit von Weihnachtsdeko an Immobilien. 

 

vom 09.12.2024 

Weihnachtsdeko 
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Das Bayerische Fernsehen sendet in der Rundschau ein Interview mit 

RA Rudolf Stürzer  zur Rentabilität von Photovoltaik-Anlagen.  
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SPIEGEL

2024

   vom 07.02.2024  

 

 

 

 

    vom 03.01.2024 - Ausgabe 1/2024  

 

  

   vom 04.09.2024 
 

 
von Moritz Stadler 

 

  

RA Rudolf Stürzer kritisiert im Interview mit der Rundschau des Bayerischen 
Fernsehens, dass die Höhe der vom Vermieter zu zahlenden CO2-Abgabe nicht vom 
energetischen Zustand des Gebäudes, sondern allein vom Verbrauch des Mieters bestimmt 
wird.  

Heizkosten: Vermieter müssen sich an CO2-Abgabe beteiligen 
 

   vom 02.07.2024  

  

  

    vom 21.03.2024 

 

 

 

 

Das Bayerische Fernsehen sendet in der Abendschau ein Interview mit 

RA Rudolf Stürzer zur Frage, warum die Höhe der neuen ab 01.01.2025 

geltenden Grundsteuer immer noch nicht feststeht.  

 
 

                                      vom 10.10.2024 
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RA Georg Hopfensperger diskutiert in der Live-Sendung des Bayerischen 

Fernsehens „jetzt red i“ mit dem Bayerischen Bauminister Christian Bernreiter (CSU), 

Stadtbaurätin Prof. Elisabeth Merk und Studiogästen über wohnungspolitische 

Themen.  
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